
Mitwirkungsbericht
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einwohnergemeinde

Mitwirkung  zur  Revision  der  Uferschutzplanung

Uferschutzplanung

Vom  09. Januar  2025  bis  zum  28. Februar  2025  lagen  die Entwürfe  zur  Revision  der  Uferschutzplanung  in der  Bauverwaltung,  Kreuzgasse  32 nach  Art.  58 BauG  zur

Einsichtnahme  und Stellungnahme  auf.

Für  die Mitwirkung  wurde  ein Fragebogen  bezüglich  Revision  der  Uferschutzplanung  erarbeitet,  welche  vün  den Mitwirkenden  ausgefüllt  werden  konnten.  Zudem  bestand

die Möglichkeit  eigene  Bemerkungen  und Kommentare  weiterzugeben.  57 Mitwirkungen  sind  bei der  Gemeinde  schrifflich  eingegangen.

Davon  wurden  41 Einreichungen  in Form  des  Fragebogens  abgegeben  und weitere  16  Wortmeldungen  erfolgten  in individueller  Textform.

1. Auswertung  der  Fragen

Nachfolgende  Zusammenstellung  zeigt  eine  Übersicht  der  Antworten  aus  den  eingegangenen  Fragebogen.

Hinweis  zurAuswertung:  Als  Zustimmung  werden  alle  Antworten  gewertet,  welche  ein  Ja-Kreuz  enthalten,  als  Ablehnung  a//  jene  welche  ein Nein-Kreuz  enthalten  allfäl-

lige  Zusatzbemerkungen  in den  Fragebogen  werden  ausgeklammert.  Wenn  eine  Eingabe  von  mehreren  Personen  unterzeichnet  wurde,  wurde  sie  in den  Auswertungen

trotzdem  nurals  eine  einzige  Eingabe  gezählt.  Bei  derinhaltlichen  Behandlung  derEingaben  wurde  eine  Mehrfachunterzeichnung  jedoch  a/s  Ausdruck  eines  stärkeren

Bedürfnisses  gewertet.

Fragen
Anzahl

Zustimmungen

Anzahl

Ablehnungen
Enthaltung

Total  Rückmel-

dungen

Stimmen  Sie  der  überarbeiteten  Führung  der  Ufenuege  grundsätz-

lich  zu  (aufgeteilt  auf  7 Teilfragen)?
90 163 3 41

Stimmen  Sie  der  Standortwahl  für  die  geplanten  Notausstiege  für

Badende  zu?
25 10 6 41

Sind  Sie  mit  den  Standorten  Qer  kleinen  und  grossen  Rastplätzen

einverstanden?
17 17 7 41

Stimmen  Sie  im  Allgemeinen  dem  Skulpturenweg  zu? 23 10 8 41

Sind  Sie  mit  der  Idee  eines  Wasserspielplatzes  an  den  markierten

potenziellen  Standorten  einverstanden?
14 17 10 41

Unterstützen  Sie  die  vorgesehenen  ökologischen  Aufwertungs-

massnahmen  (aufgeteilt  auf  7 Teilfragen)?
101 136 3 41
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Frage  1: Stimmen  Sie  der  überarbeiteten  Führung  der  Uferwege  zu?

25 25
24  24

12  12

Ja  Nein  Ja  Nein  Ja  Nein  Ja  Nein  Ja  Nein  Ja  Nein  Ja  Neiri

M1  M2  M3

Längefure  Iseli,Famiatk  Heudof
M4  M5  M6

Witmati  Baumschule  Bammerkmatt
M7

Hägni

Die ReaIisierungsmassnahmen  ü bis 7 für  die Uferwege  werden  grundsätzlich  abgelehnt.  Die Massnahmen  4 bis 6 stossen  auT klare  Ablehnung.  Bei der  Erneuerung  des

Uferwegs  im Gebiet  Hägni  (Massnahme  7) zeigt  sich  ein nahezu  ausgeglichenes  Verhältnis  zwischen  Zustimmung  und Ablehnung,  allerdings  haben  sich  hierzu  auch

weniger  Personen  im Fragebogen  geäussert.
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einwohnergemeinde

Frage  6: Unterstützen  Sie  die  vorgesehen  ökologischen  Aufwertungsmassnahmen?

25

M17
Homusserplatd

Höll

M19
Fenenhaus

(Störobiekte)

M20
Homusser  Clubhaus

(Störobjek})

Die Erweiterung  des  Naturschutzgebiets  Häftli  sowie  die geplanten  ökologischen  Au'füvertungen  in den Gebieten  Heudorf,  Bammertmatt  und Längefure  werden  deutlich

abgelehnt.  Der  Entfernung  der  Störobjekte  (Ferienhaus  und Hornusser-Clubhaus)  sowie  der  ökologischen  Aufwertung  des  Hornusserplatzes  und  des  Gebiets  Höll  wird

hingegen  zugestimmt.
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Fragen  2 - 5: Unterstützung  Notausstiege,  Rastplätze,  Skulpturenweg  und
Wasserspielplatz

25

Ja Nein

Frage  2
Standorte  Notausstiege

Nein

Frage  3
Standorte  Rastplätze

Ja  Nein

Frage  4

Skulpturenweg

Nein

Frage  5
Standorte

Wasserspielplatz

Die Standorte  der  Notausstiege  sowie  jene  für  den Skulpturenweg  sfössen  auf  deutliche  Akzeptanz.  Hinsichtlich  Rastplatzstandorten  ist keine  klare  Tendenz  erkennbar.

Die vorgeschlagenen  Standorte  für  die Erstellung  eines  Wasserspielplatzes  werden  tendenziell  eher  abgelehnt,  wobei  insbesondere  der  Standort  beim Brückenkopf  als
wenig  sinnvoll  erachtet  wird.
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2. Auswertung  der  konkreten  Eingaben
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3
I 1.i x Äussert  Bedenken  zu Rast-  und  Wasserspielplätzen  hin- Die geäusserten  Bedenken  werden  zur  Kenntnis  genommen.

sichtlich  Abfall,  Unterhalt  und Kosten.  " Aufgrund  der  Mitwirkungseingaben  wird  nur  noch  der  Wasser-

spielplatz  beim  Schulhaus  weitervefolgt.

1 .2 x x Zu hoher  Verlust  an Kulturland. Die USP  wird  wie  folgt  überarbeitet:

Der  Kulturlandverlust  wird  wo  möglich  reduziert.  Die Naturschutz-

gebietserweiterungen  auf  den  Parzellen  Nr. 544  (Höll),  232  und

431 werden  aus  der  USP  entfernt.  Die  Erweiterungen  auf  dem

Gebiet  des  heutigen  Hornussenplatzes  sowie  auf  der  Parzelle

486  sollen  beibehalten  werden.

Hinsichtlich  Uferwegen  werden  nur  noch  die Wegverlegungen  mit
Priorität  hoch  gemäss  RevitaIisierungskonzept  verfolgt,  nament-

lich:

> grosse  Allmend  (betriffl  Parzellen  Nr. 68, 69, 74, 76, 78, 434,
431,  629  und 233

> Heudof  (hetriffl  Parzellen  Nr. 232  und  76)

2 2.1 x Gesamtkosten  für  einen  Wasserspielplatz  sollen  max.
CHF  100'OOO  betragen.

Bei den  im ReaIisierungsprogramm  angegebenen  Kosten  handelt

es sich  um eine  erste  Grobkostenschätzung.

Die geäusserten  Bedenken  werden  zur  Kenntnis  genommen.
Aufgrund  der  Mitwirkungseingaben  wird  nur  noch  der  Wasser-

spielplatz  beim  Schulhaus  weiterverfolgt.

2.2 x x Äussert  Befürchtung  vor  künftigen  Steuererhöhungen

durch  Uferschutzplanung.

Auch  der  Gemeinde  Büren  ist das  Kosten-Nutzen-VerhäItnis  der

Uferschutzplanung  ein wichtiges  Anliegen.  Wenn  immer  möglich
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wird  versucht  Massnahmen  mit  einem  sinnvollen  Kosten-Nutzen-

Verhältnis  vorzuschlagen.

Zusätzlich  wird  darauf  hingewiesen,  dass  es sich  bei  den  im Rea-

lisierungsprogramm  aufgeführten  Kosten  um  eine  Grobkosten-

schätzung  handelt.  Die  die  konkrete  Umsetzung  und  damit  auch

die  Freigabe  der  Kosten  ist  für  jede  einzelne  Massnahme  separat

vom  Gemeinderat  oder  der  Stimmbevölkerung  zu beschliessen.

3 « 3.1 x Nach  ihm  braucht  es allgemein  mehr  Aus-  und  Einstieg- In der  Uferschutzplanung  werden  alle  bereits  bestehenden  Not-
ai  iee*iürie»  ahriahilrlü+  A  i rF üina  jli  ifriahmei  iiiairi  iaieii+eireiri  neii  i anyi  i_

Stellen  una  Im speZlellen  Notausstiege  Oel Harz.  Nr. 99ti CI u  a  .)lI  C;),I t=; a  IJ!,I  C; LI Il u  0  k. /'1  u  IOIIIC.  /"1 u  IlI  a  IllII  (; V 1JII VV C  IlC.  I C. II IIO  u a  II  /_ u-
I-'a  #  #  #  A  #  #  k  I #4%  -   a-  a-4;*  a'-  #  #  - -  -;  -a4  - - -  -  ;-1-4-&  -l-  -l:-  -  -  ; -  -I  ; --I-&  -  -

ehuiiü  urir  rlür  l-Irilyhrt'irko  nürvh  Dür"ir  klr  Q7Q  /linkeeii+irieie ieueiiueii  1NuLdu55L1euE11  Wllu  velflUllLeL.  uei  u1ti5E  IIII  ullEKLell
a  lJ VV I (; V lJ I u  (;  I I I tJ Ij_ 1jl  u  tillOI  I a  l..< I I I a  I l_. I N I . J  I J lIII  I I% .)  C  I k I !,l C. .)
l/  -s  --l-  -ff»-  S Konflikt  mit  dem  ürundsätzlichen  Bauverbüt  im Gewässerraum
lald  I I d  I u  I(:.I  ).

liegen.  Eine  ausnahmsweise  Baubewilligung  kann  nur  mittels  Be-

darfsnachweis  erfolgen.

3.2 x Als  Standort  für  den  Wasserspielplatz  kommt  nur  Par_.  Nr.

523  infrage.

Es  wird  nur  noch  der  Standort  auf  Parzelle  Nr. 52 beim  Schul-

haus  weiterverfolgt.  Der  Standort  am  Brückenkopf  wird  aus  der

Uferschutzplanung  gestrichen.

3.3 x Bepflanzung  mit  Hochstammbäumen  ist  aufgrund  Beden-

ken  hinsichtlich  Unterhalt  und  Sicherheit  nicht  erwünscht.

Die  USP  wird  wie  folgt  überarbeitet:

Generell:  In der  USP  wird  neu  für  bestehenden  und  neu  anzu-

pflanzenden  Bäume  ein  separates  Symbol  eingeführt.

Ausserhalb  des  Siedlungsgebiets:  alle  neu  anzupflanzenden

Bäume  werden  aus  den  Uferschutzplänen  gestrichen.  Es  verblei-

ben  nur  bereits  bestehende  Bäume  in der  USP  vermerkt.

Im Siedlungsgebiet:  An  der  Forderung  zur  Pflanzung  neuer

Bäume  wird  festgehalten,  da mit  durch  Bepflanzung  mit  Bäumen

das  Landschafisbild  von  der  Aare  aus  gesehen  aufgewertet  wird.

Die  Pflanzung  eines  neuen  Baumes  wird  mit  Eingabe  eines  Bau-

gesuches  fällig.  Die  exakte  Baumposition  kann  im Rahmen  des

Baugesuches  definiert  werden.
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4 4 x x Aufgrund  bestehenden  Naturschutzgebiets  Häffli  und  öko-

Ihriienhzin  jliiefüeiiyheflöyhün  in  deir  I a'izöiaiiffeazkü#  fü+i!

Die  USP  wird  wie  folgt  überarbeitet:
n  iy  k  1-i4i  i rz  +l'i  i  fü  ts  ry  k  L'J+  is  z  I  l/%  ;+«  P=  - -s  -  -  -  -  - -$  -I-  -  r"'l  -  --II-  -  k  I-  r_ A A

ILtllöl.<l  IC.I  I rlufüllOlul  1;511aL1  R.I  I Il  I uel  LCII  luVVll  L81iI  Idll  ;511 lu

keine  weitere  Aufwertunasmassnahmen  erforderlich.
uit.  INdlul:x.;IIuu9euIek:»eIVllt.IkeIuIKJt!II  eiul uell  ralzellt!il  INI. J44
(Hölli  232  und  431 werden  aus  der  USP  entfernt.  Die  Erweiterun-
npn  puf  rlpm  (:,phipt  rltx.  hpii+iripn  Hrirniiqqpnnlp+'yoq  cnwio  aiif
9  % * 0 % % * % % * * * +  % u  4 u  l u  u  u I I u  t.r LI !,I  u  I I I I t.t  I I I t.r u  u  t.a I I p  Il.ll  IJ_ (.a g g  lj  V V I 1*  (l  IJ I

der  Parzelle  486  sollen  beibehalten  werden.

5 5.i x x Als  Eigentümer  der  Parz.  Nr. 453  & 481 sind  sie  nicht  be- Die  Uferschutzplanung  wird  wie  folgt  überarbeitet:
A  i  i € A   l  A /i"i_ üi  iy_ rl  /'ll-I  I I vs rv  ;  vvs  LI  A41i  ii-i  A  ts  vs  O  l%  P/%  ;xk  /%  -s  LI  a  ll  I)  -  -  -  -  -

relt,  ClaS für  Clle UjerWegverlegung  ertorderlicl1e  Land  aÖ- rxul  ulC. VVC.91R.1R.9u119 IIII ndllll  Ill uell  I:R;lfüL;llt=tll  I"'X)II, Ddlllllltjl-

zutreten.  Zum  einen  handelt  es sich  um  wertvolles  Kultur-

land.  zum  anderen  sind  Teile  beider  Parzellen  bereits  als

Illdu  suwlt!  vVllffülu  wlt'a  VE3rZIC;ruet.

An  der  Verlegung  des  Weges  aus  dem  Gewässerraum  hinaus  in

Biüdiversitätsförderflfü':hen  (BFF1  der  üualit,ätsstuft_  ausüs- den  Bereichen  Heudorf  und  grosse  Allmend  wird  festgehalten,  da

wiesen.  Zudem  lehnen  sie  den  Rückbau  der  Uferbefesti-

gung  ab.

Sie  sind  jedoch  offen  für  ein  Gespräch  zur  Lösungsfindung

bezüglich  ihrer  Anträge.

die  bestehende  Wegführung-im  direkten  Konflikt  mit  d-er Uferero-

sion  durch  die  Aare  steht.  Aufgrund  der  Lage  im Gewässerraum

ist  der  Weiterbestand  der  Wegabschnitte  im Falle  eines  Weg-

bruchs  einzelner  Wegpartien  nicht  mehr  gesichert.  Eine  erneute

Anlage  des  Weges  im Gewässerraum  wäre  nur  schwer  bewilli-

gungsfähig,  weshalb  der  Weg  spätestens  zu  diesem  Zeitpunkt

aus  dem  Gewässerraum  hinaus  muss.  Für  die  von  der  Wegverle-

gung  betroffenen  Abschnitte  werden  die  Vorschriften  der  Ufer-

schutzplanung  werden  jedoch  dahingehend  ergänzt,  dass  eine

Verlegung  erst  bei  akutem  Sanierungsbedarf  des  bestehenden

Weges  umzusetzen  ist. Mit  dem  Eintrag  in der  USP  ist  eine  mini-

male  Verschiebung  aus  dem  Gewässerraum  hinaus  gesichert.

Zudem  wird  verhindert,  dass  noch  mehr  Kulturland  verloren  geht,

sollte  der  Weg  dereinst  abbrechen.

a
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5.2 x Der  Skulpturenstandort  bei  der  Holzbrücke  (Uferschutz-

plan  Nr. 3) ist  so erstellen,  dass  das  Gesamtbild  mit  den

bereits  vorhanden  Objekten  (Bänke,  Infotafeln,  Bäume)

passt.

Die  Birke  am  Aareufer  gehört  zum  Freihof  Bauernhaus

Reibenweg  2 und  wurde  mit  dem  Einverständnis  des  Kan-

tons  gepflanzt.

Für  die  Skulpturenstandorte  erfolgt  bei  der  Überarbeitung  eine

Auffeilung  in bestehend  und  neu.  Für  neue  Skulpturenstandorte

wird  die  Möglichkeit  geprüff,  diese  ausserhalb  des  Gewässer-

raums  anzulegen.  Ist  dies  nicht  me5g1ich,  wird  der  Standort  im Ge-

wässerraum  beibehalten.  Es erfolgt  zudem  eine  Korrektur  der

aus  der  Mitwirkung  hervorgehenden  fehlerhaften  Standorte.

5.3 x Fürderung  von  regelmässiger  Pflege  und  Unterhalt  durch

Kanton  oder  Gemeinde,  insb.  bezüglich  Abfallbeseitigung

und  Bekämpfung  von  Neophyten.

Zudem  teilen  sie,  dass  die  geplanten  Massnahmen  zwar

zu weit  gehen,  jedoch  in Zusammenarbeit  mit  der  Land-

wirtschaff  tragfähige  Lösungen  gefunden  werden  können.

Es  wird  geprüff,  ob  eine  intensivere  Pflege  durch  den  Kanton  in

der  USP  verankert  werden  kann.

b 6.1 x Keine  Wegverlegungen  erforderlich,  da Unterhalt  der  be- uie  uterscnutzpranung  wim  wie  rorgt  überarbeitet:

stehenden  Uferwege  ausreiche. Auf  die  Wegverlegung  im Häffli  in den  Bereichen  Höll,  Bammer-

matt  sowie  Witmatt  wird  verzichtet.

An  der  Verlegung  des  Weges  aus  dem  Gewässerraum  hinaus  in

den  Bereichen  Heudorf  und  grosse  Allmend  wird  festgehalten,  da

die  bestehende  Wegführung  im direkten  Konflikt  mit  der  Uferero-

sion  durch  die  Aare  steht.  Aufgrund  der  Lage  im Gewässerraum

ist  der  Weiterbestand  der  Wegabschnitte  im Falle  eines  Weg-

bruchs  einzelner  Wegpartien  nicht  mehr  gesichert.  Eine  erneute

Anlage  des  Weges  im Gewässerraum  wäre  nur  schwer  bewilli-

gungsfähig,  weshalb  der  Weg  spätestens  zu  diesem  Zeitpunkt

aus  dem  Gewässerraum  hinaus  muss.  Für  die  von  der  Wegverle-

gung  betroffenen  Abschnitte  werden  die  Vorschriffen  der  Ufer-

schutzplanung  werden  jedoch  dahingehend  ergänzt,  dass  eine

Verlegung  erst  bei  akutem  Sanierungsbedarr  des  bestehenden
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Weges  umzusetzen  ist. Mit  dem  Eintrag  in der  USP  ist  eine  mini-

male  Verschiebung  aus  dem  Gewässerraum  hinaus  gesichert.

Zudem  wird  verhindert,  dass  noch  mehr  Kulturland  verloren  geht,

sollte  der  Weg  dereinst  abbrechen.

6.2 x Es sind  bereits  ausreichend  Flächen  für  die  ökologische

Aufwertung  vorhanden.  Eine  Umsetzung  kommt  für  ihn nur

infrage,  wenn  dafür  Land  von  der  Burgergemeinde  bereit-

gestellt  wird.

Die  USP  wird  wie  folgt  überarbeitet:

Die  Naturschutzgebietserweiterungen  auf  den  Parzellen  Nr. 544

(Höll),  232  und  431 werden  aus  der  USP  entfernt.  Die  Erweiterun-

gen  auf  dem  Gebiet  des  heutigen  Hornussenplatzes  sowie  auf

der  Parzelle  486,  welche  sich  beide  im Eigentum  der  Gemeinde

befinden,  sollen  beibehalten  werden.

7 7 x x x Allgemeine  Zustimmungen,  Enthaltungen  bei  Notausstie- Herzlichen  Dank  für  die  Mitwirkungseingabe

gen,  :bt<urpturenweg  una  wasserspierpiatz.

8

&
««i

8.1 x Wünschen  zusätzliche  Notausstiege  im Gebiet  Reiben

und  entlang  des  Aarewegs,  z.B.  vor  und  nach  der  Holz-

brücke.

In der  Uferschutzplanung  werden  alle  bereits  bestehenden

Notauststiege  abgebildet.  Auf  eine  Aufnahme  von  weiteren  neu

anzulegenden  Notausstiegen  wird  verzichtet,  da diese  im direk-
+pn  Knnflik+  mi+  rlpm  riri  inrlt'u'ylir:hpn  Rai  ivprhrif  im  ('ipwässpr-
ll-I  I I l  lJ  I IIIIl  % 1 I I IIL u  u  I - I E  - lA - Il-  -J  u  l-  - - u  - - u  - - -l-  -  - ö  - -J  ö  l - - - - r  -  - - -  -  -  --  -

rüi  im  lieiüein  Cinei  051  ienahmeiaieiieei  Qai  iheiiaiillihi  irin  kariri  ni  ir
I a  u  III  IIO  j,l  C0II.  L_ IIIl:;  a  u  Ö II  a  I IlIISI  VV C. ISII:.  Lla  u  LI  C. VVIIII  !J  u  I I jJ Tla  I Il I I I u  I

mittels  Bedarfsnachweis  efolgen.

8.2 x Setzen  sich  für  Erhalt  bestehender  Rastplätze  entlang

des  Aareufers  und  im Gebiet  Reiben  ein.

Alle  in der  UferschutzpIanung-als  "Rastplatz  gross"  bezeichne-

ten  Rastplätze  sind  bereits  bestehend.  Als  neu  anzulegen  auf-

genommen  wurden  lediglich  Rastplätze  mit  der  Bezeichnung

"Rastplatz  klein".  Unter  "Rastplatz  klein"  sind  einfache  Sitz-

bänke  zu  verstehen.  Die  Rastplätze  werden  zur  besseren  Les-

barkeit  mit  einem  separaten  Symbol  für  bestehende  und  neu

anzulegende  Rastplätze  versehen.  Die  definierte  Ausstattung

der  Rastplätze  wird  als  zweckmässig  erachtet  und  beibelassen.
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Zudem  sollen  keine  zusätzlichen,  neu anzulegenden  Rastplätze
in die Uferschutzplanung  aufgenommen  werden.

8.3 x Wünschen  sich  mehr  Rastplätze  und Notausstiege.  Falls
erforderlich,  sollten  Standorte  des  Skulpturenwegs  redu-

ziert  werden,  um ausreichend  Platz  zu schaffen.

In der  Uferschutzplanung  werden  alle  bereits  bestehenden  Not-
ausstiege  abgebildet.  Auf  eine  Aufnahme  von  weiteren  neu  an-

zulegenden  Notausstiegen  wird  verzichtet,  da diese  im direkten

Konflikt  mit  dem  grundsätzlichen  Bauverbot  im Gewässerraum

liegen.  Eine  ausnahmsweise  Baubewilligung  kann  nur  mittels
Bedarfsnachweis  erfolgen.

Es werden  keine  zusätzlichen  Rastplätze  in die USP  aufgenom-
men.

8.4 x Zustimmung  Entfernung  Störobjekt  Hornusser  Clubhaus

unter  der  Bedingung,  dass  neuer  Standort  für  Hornusser

Club  innerhalb  des  Gemeindegebiets  bereitgestellt  wird.

Die  Thematik  wird  unabhängig  zur  Uferschutzplanung  mit  dem
Hornussen  Verein  bilateral  bespmchen

!l 9.1 x x x Ablehnung,  da Bedenken  hinsichtlich  des  Kosten-Nutzen- Auch  der  Gemeinde  Büren  ist das  Kosten-Nutzen-VerhäItnis

««

Verhältnisses  sowie  der  baulichen  Eingriffe  in die Natur. der  Uferschutzplanung  ein  wichtiges  Anliegen.  Wenn  immer

möglich  wird  versucht  Massnahmen  mit  einem  sinnvollen  Kos-
ten-Nutzen-VerhäItnis  vorzuschlagen.

Zusätzlich  wird  darauf  hingewiesen,  dass  es sich  bei den  im

ReaIisierungsprogramm  aufgeführten  Kosten  um eine  Grobkos-

tenschätzung  handelt.  Die  die konkrete  Umsetzung  und  damit

auch  die Freigabe  der  Kosten  ist  für  jede  einzelne  Massnahme
separat  vom  Gemeinderat  oder  der  Stimmbevölkerung  zu be-
schliessen.

9.2 x Bau  neuer  Notausstiege  nur  bei dringlichem  Bedarf,  aus

ihrer  Sicht  ist  kein  Bedarf  vorhanden.
In der  Uferschutzplanung  werden  alle  bereits  bestehenden  Not-

ausstiege  abgebildet.  Auf  eine  Aufnahme  von  weiteren  neu  an-

zulegenden  Notausstiegen  wird  verzichtet,  da diese  im direkten

Konflikt  mit  dem  grundsätzlichen  Bauverbot  im Gewässerraum
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liegen.  Eine  ausnahmsweise  Baubewilligung  kann  nur  mittels
Bedafsnachweis  erfolgen.

IU 10.1 x Ablehnung  neuer  Rastplätze  im Naturschutzgebiet  Häftli, Alle  in der  Uferschutzolanuno  als "Rastolatz  aross"  bezeichne-
autgrund  Hefürchtung  von  Abjall-  und Lärmproblemen. ten Rastplätze  sind  bereits  bestehend.  Als  neu  anzulegen  auf-
7i  ualeirn  einrl  dizi  heireiffe  ru'irhainrleiriein  O-ie+füa'+'iiei  oi  iereii iai  ei  ü  ry    es  r*  » t  ii  i rd  üv'i  I rs_ A  ix  li«k  CI-i  ü*z  14+-i  ts  vvs  i+  A  ts  r  D  /%-/%  iz  l-  -  - - -  -
l  u  tJ  C. I I I a  Il I u u  I C; u  OI  C  IL.)  V ljl  I I a  I I u  C. I I C. I I Il  a  ;5  l  p  I a  Ll_ C. a  u  .:lII::I-

-%l--%--l
!,l  e  II  U  IIllII  e  II VV u  I u  e. II I C.u  I!,IIll..I  I I'ld  51p1dLj:eIIlll  uel  Dtj  Lb  K;IllI  u  I KI
Il  ö  #  #  & %  I %  &  %  L  I #  ; %  Il  I  I-  &  -  -  III1-  -  &-I-  &  -  I-I-  i-Il  -  :-  J  -  i _  lf  _  _  L_  _  ('1  iA  _

L;lltjllu. rtastpiau_  Klt!IN  . LltlLet  r(dSLpldL«  Kl(:'lr1  SlrKl  einTacne  SilTZ-

bänke  zu verstehen.  Die  Rastplätze  werden  zur  besseren  Les-

barkeit  mit  einem  separaten  Symbol  für  bestehende  und  neu

anzulegende  Rastplätze  versehen.  Die definierte  Ausstattung

der  Rastplätze  wird  als  zweckmässig  erachtet  und bei belas-

sen.  Zudem  sollen  keine  zusätzlichen,  neu  anzulegenden  Rast-
plätze  in die Uferschutzplanung  aufgenommen  werden.

10.2 x Wasserspiel-  und Badeangebote  bereits  durch  Schwimm-
bad und Plätze  beim  Schulhaus  genügend  abgedeckt.

Es wird  nur  noch  der  Standort  auf  Parzelle  Nr. 52 beim  Schul-
haus  weiterverfolgt.  Der  Standort  am Brückenkopf  wird  aus  der
Uferschutzplanung  gestrichen.  Eine  Integration  im Schwimm-

bad  wird  nicht  als  zweckmässig  erachtet,  da der  Standort  nicht
uneingeschränkt  frei  zugänglich.

10.3 x x Tausch  von  Fruchffolgeflächen  gegen  Amphibienlaichge-
biete  wird  als nicht  sinnvoll  erachtet.  Insgesamt  wird  das

Projekt  als überdimensioniert  und nicht  an die bestehen-

den  Gegebenheiten  angepasst  bewertet.

Die  USP  wird  wie  folgt  überarbeitet:
Die  Naturschutzgebietserweiterungen  auf  den Parzellen  Nr. 544

(Höll),  232  und  431 werden  aus  der  USP  entfernt.  Die Erweite-

rungen  auf  dem  Gebiet  des  heutigen  Hornussenplatzes  sowie

auf  der  Parzelle  486  sollen  beibehalten  werden.

Il 11.1 x Zustimmung  zu neuen  Notausstiege  unter  der  Bedin- In der  Uferschutzplanung  werden  alle  bereits  bestehenden  Not-

gung,  dass-bereits  vorhandene  Ausstiege  weiterhin  be-
cfohon  hloihon

ausstiege  abgebi!det.  Auf  eine  Aufnahme  von  weiteren  neu  an-
71 ilorionrlon  klri+ai  iccfiorion  iuirrl  xioryirh+of  rl>  rlioco  im  rliroWon

 I-jl  '-a d  '-a I jl-j  '-a j I j N lJ  1  j-l s!  ljl-0  !:l  '-0 j j V V Ijl-j  V '-a I  j %i j I L '-a l1 lJ  I-k lJ  I '-a s!  '-a jj  I j lJ  ll  '-a j % L '-a j I
l//%  y4  ;L-+ vvs  i+ /4/%  I'I'l  Il  ri  i z!  e-  A+'-I  izk  yy  0  -s i  Il  -/%  rky+  i vsr»  /'_  /%l---'t  t-  e-  t-  rr-i  - - -'-i
rlLI  I IIIIIl  k I I Il  k u  t.  I I I g  I u  I I u  ;5 d  L4  Il  LI  I e  I I D  d  u  V I::I  LIlJ  l Il I I()  IC. W  e15  5  e  I I d  u  I I I

liegen.  Eine  ausnahmsweise  Baubewilligung  kann  nur  mittels
Bedarfsnachweis  efolgen.
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li  .2 x Spielplatz  Reiben  ist in Gebiet  ohne  Wohnhäuser  zu pla-

nen,  bspw.  gemäss  Vorschlag  des  Gesuchstellers  auf

Parz.  Nr. 516.

Es  wird  nur  noch  der  Standort  auf  Parzelle  Nr. 52 beim  Schul-

haus  weiterverfolgt.  Der  Standort  am  Brückenkopf  wird  aus  der

Uferschutzplanung  gestrichen.

1l  .3 x Um  Kulturland  zu  schonen,  ist  die  geplante  ökologische

Aufwertung  auf  10  % der  vorgesehenen  Flächen  zu redu-

zieren.

Die  USP  wird  wie  fülgt  überarbeitet:

Die  Naturschutzgebietserweiterungen  auf  den  Parzellen  Nr. 544

(Höll),  232  und  431 werden  aus  der  USP  entfernt.  Die  Erweite-

rungen  auf  dem  Gebiet  des  heutigen  Hornussenplatzes  sowie

auf  der  Parzelle  486  sollen  beibehalten  werden.

1l  .4 x Das  Fahrverbot  auf  der  bestehenden  Strasse  Büren-

Staad  (Aareweg)  auf  Samstag  und  Sonntag  zu  belassen.

Die  Signalisation  der  Fahrverbüte  wird  in der  Uferschutzpla-

nung  nur  hinweisend  dargestellt.  Sie  ist  somit  kein  festlegender

Inhalt  der  Uferschutzplanung,  weshalb  auf  die  Forderung  nach

zusätzlichen  Fahrverboten  im Rahmen  der  Revision  der  Ufer-

schutzplanung  nicht  eingegangen  werden  kann.

Die  erhaltenen  Mitwirkungseingaben  haben  jedoch  gezeigt,

dass  die  Signalisationen  fehlerhaff  sind  und  nochmals  überprüff

werden  müssen,  damit  die  bestehende  Situation  korrekt  darge-

stellt  werden  kann.

12 12 x Als  Bewirtschafter  der  Parz.  Nr. 544  (USP  Nr. 7, Erweite- Die  USP  wird  wie  folgt  überarbeitet:

« rung  scriutzgeoiet)  ist  er  airext  von  aer  uterscnutzpra- uer  xuiturianaveriust  Wlra  WO mogiicn  re6uZ1ert.  ule  Natur

nung  betroffen  und  kann  nicht  zustimmen,  da er  nicht  be-

reit  ist, seinen  Arbeitsplatz  und  einen  Teil  seines  Einkom-

mens  aufzugeben.  Er  fürdert,  dass  der  Entscheid  noch-

schutzgebietserweiterungen  auf  den  Parzellen  Nr.  544  (Höll),

232  und  4:31 werden  aus  der  USP  entfernt.  Die  Erweiterungen

auf  dem  Gebiet  des  heutigen  Hornussenplatzes  sowie  auf  der

mals  überdacht  wird. Parzelle  486  sollen  beibehalten  werden.

Hinsichtlich  Uferwegen  werden  nur  noch  die  Wegverlegungen

mit  Priorität  hoch  gemäss  Revitalisierungskonzept  verfolgt,  na-

mentlich:

> grosse  Allmend  (betriffl  Parzellen  Nr.  68,  69,  74,  76,  78,  434,

431,  629  und  233

> Heudorf  (betriffl  Parzellen  Nr.  232  und  76)
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13.1 x x Bestehende  Pflanzen  schützen  das  Ufer  bereits  ausrei-

chend,  zudem  wäre  der  Verlust  an Kulturland  zu gross.

Mit  einer  ÖLN-Bewirtschaffung  wird  eine  sinnvolle  Pflege
fa>e+ i inmi'rilirh

Die USP  wird  wie  folgt  überarbeitet:

Der  Kulturlandverlust  wird  wo möglich  reduziert.  Die Natur-

schutzgebietserweiterungen  auf  den  Parzellen  Nr. 544  (Höll),
I a.)  k u  I Il I I tjj,l  I lul  I 232  und  431 werden  aus  der  USP  entfernt.  Die Erweiterungen

f
auf  dem  Gebiet  des  heutigen  Hornussenplatzes  sowie  auf  der
Parzelle  486  sollen  beibehalten  werden.

Hinsichtlich  Uferwegen  werden  nur  noch  die Wegverlegungen

mit  Priorität  hoch  gemäss  Revitalisierungskonzept  verfolgt,  na-
mentlich:

> grosse  Allmend  (betriffi  Parzellen  Nr. 68, 69, 74, 76, 78, 434,
431,  629  und  233

> Heudorf  (betriffl  Parzellen  Nr. 232  und 76)

13.2 x Weist  auf  fehlende  Notausstiege  an linkseitigem  Kanal-

ufer  hin.
In der  Uferschutzplanung  werden  alle  bereits  bestehenden  Not-

ausstiege  abgebildet.  Auf  eine  Aufnahme  von  weiteren  neu  an-

zulegenden  Notausstiegen  wird  verzichtet,  da diese  im direkten
Konflikt  mit  dem  grundsätzlichen  Bauverbot  im Gewässerraum

liegen.  Eine  ausnahmsweise  Baubewilligung  kann  nur  mittels

Bedarfsnachweis  erfolgen.

13.3 x Äussern  Bedenken  zu neuen  Rastplätzen  hinsichtlich

Vandalismus  und Littering.
Alle  in der  Uferschutzplanung  als "Rastplatz  gross"  bezeichne-

ten Rastplätze  sind  bereits  bestehend.  Als  neu  anzulegen  auf-

genommen  wurden  lediglich  Rastplätze  mit  der  Bezeichnung

"Rastplatz  klein".  Unter  "Rastplatz  klein"  sind  einfache  Sitz-
bänke  zu verstehen.  Die Rastplätze  werden  zur  besseren  Les-

barkeit  mit  einem  separaten  Symbol  für  bestehende  und  neu

anzulegende  Rastplätze  versehen.  Die definierte  Ausstattung

der  Rastplätze  wird  als  zweckmässig  erachtet  und beibelassen.

Zudem  sollen  keine  zusätzlichen,  neu  anzulegenden  Rastplätze

in die  Uferschutzplanung  aufgenommen  werden.
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13.4 x Im ökologischen  Gutachten  zur  Uferschutzplanung

(2023),  Kap.  4 (Prüfung  geschützter  Bäume),  handelt  es

sich  bei Baum  Nr. 9 laut  Gesuchstellern  nicht  um eine

Rosskastanie,  sondern  um einen  Nussbaum.  Sie  bean-

tragen  Korrektur  sowie  Streichung  des  Baumes  aus  der

Liste.

Die im USP  Nr. 5 im Bereich  Nr. 29 (schützenswerte  Ob-

jekte)  eingezeichneten  Hochstammbäumen  und Baum-

gruppen  werden  abgelehnt.  Sie  möchten  weiterhin  eigen-

ständig  über  den  Baumbestand  auf  ihrer  Parzelle  (Nr.

535)  entscheiden,  wie  bisher.  Zudem  sei bereits  ein aus-

reichender  Baumbestand  vorhanden.

Geschützte  Bäume:  Auf  eine  Anpassung  der  USP  wird  verzich-
tet. Die  geschützten  Bäume  sind  im Schutzzonenplan  der  Ge-

meinde  Büren  festgelegt  und  in der  Uferschutzplanung  nur  hin-

weisend  verortet.  Eine  Anpassung/Korrektur  im Rahmen  der

Revision  der  Uferschutzplanung  ist daher  nicht  möglich.  Allfäl-

lige  Korrekturen  betreffend  geschützten  Bäumen  werden  bei ei-

ner  nächsten  Revision  des  Schutzzonenplans  überprüft.

14

4
14 x Rückbau  der  Infrastruktur  auf  dem  Gelände  Hornuser-

platz  erfolgt  gemäss  Gesuchsteller  zeitnah.  Eine  finanzi-

elle  Unterstützung  durch  die Kostenträger  der  Uferschutz-

planung  für  den  Abbruch  der  Störobjekte  ist erwünscht.

Die Finanzierung  für  den Rückbau  der  Infrastruktur  wird  im Re-

alisierungsprogramm  berücksichtigt.

15 15 x x x Der  Gesuchsteller  stimmt  allen  Anliegen  zu. Herzlichen  Dank.

16 16.1 x Verlust  von  Kulturland  durch  Verlegung  der  Uferwege.

Hauptursache  für  Ufererosion  sind  nach  ihm Biber  und
nar=hehai  i+on  crirföcc  lA/orniorlorii  innon  rlioeoc  grrihlom

Die  Uferschutzplanung  wird  wie  folgt  überarbeitet:

Auf  die Wegverlegung  im Häffli  in den  Bereichen  Höll,  Bammer-
m>++  eriwio  l/l/i+maf+  utirrl  voryirh+o+

 CI '-i  I j  j-j  CI lJ l   I j i  s]  1J lJ  (;j s} ()  V V -  !:I V - I jl-i  !:I I-jl j !:I  '-a j I lJ j '-a s!  '-a s! j j lJ  lJ  j '-a I j I
i'iiyl'fü  I;'t-yr'i  iti{'irj»y /l  vs  A  /%  r  l  /  /%  PI/%/-  - - v'= rv  /4/%  e-  l  /l  Itst-r-  t-  -s  i  i e-  A  ynn  r_  /%l  -  IA  e-  e-  r-  PP-I  I - vü  k  : vs  -s  - - e-
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in  den  Bereichen  Heudof  und  grosse  Allmend  wird  festgehal-

ten,  da  die  bestehende  Wegführung  im  direkten  Konflikt  mit  der
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Ufererosion  durch  die  Aare  steht.  Aufgrund  der  Lage  im Gewäs-

serraum  ist  der  Weiterbestand  der  Wegabschnitte  im Falle  ei-

nes  Wegbruchs  einzelner  Wegpartieen  nicht  mehr  gesichert.

Eine  erneute  Anlage  des  Weges  im Gewässerraum  wäre  nur

schwer  bewilligungsfähig,  weshalb  der  Weg  spätestens  zu die-

sem  Zeitpunkt  aus  dem  Gewässerraum  hinaus  muss.  Für  die

von  der  Wegverlegung  betroffenen  Abschnitte  werden  die  Vor-

schrifien  der  Uferschutzplanung  werden  jedoch  dahingehend

ergänzt,  dass  eine  Verlegung  erst  bei akutem  Sanierungsbedaf

des  bestehenden  Weges  umzusetzen  ist. Mit  dem  Eintrag  in

der  USP  ist eine  minimale  Verschiebung  aus  dem  Gewässer-

raum  hinaus  gesichert.  Zudem  wird  verhindert,  dass  noch  mehr

Kulturland  verloren  geht,  sollte  der  Weg  dereinst  abbrechen.

16.2 x Die Infrastruktur  der  bestehenden  Rastplätze  soll  nicht

vergrössert  werden
Alle  in der  Uferschuztplanung  als "Rastplatz  gross"  bezeichne-

ten  Rastplätze  sind  bereits  bestehend.  Als  neu anzulegen  auf-

genommen  wurden  lediglich  Rastplätze  mit  der  Bezeichnung

"Rastplatz  klein".  Unter  "Rastplatz  klein"  sind  einfache  Sitz-

bänke  zu verstehen.  Die Rastplätze  werden  zur  besseren  Les-

barkeit  mit  einem  separaten  Symbol  für  bestehende  und  neu

anzulegende  Rastplätze  versehen..Die  definierte  Ausstattung

der  Rastplätze  wird  als  zweckmässig  erachtet  und beibelassen.

Zudem  sollen  keine  zusätzlichen,  neu anzulegenden  Rastplätze

in die Uferschutzplanung  aufgenommen  werden.

16.3 x x Verlust  von  ca. '16 ha an Kulturflächen,  Art.  13 RPG  (Kon-

zepte  und Sachpläne)  mit  Verweis  auf  Sachplan  Frucht-
folgeflächen  (FFF)

Auf  wek,hen  Grundlagen  wurde  die Grösse  der  betroffe-

nen Fläche  definiert?

Wie  viel  Prozent  der  Fläche  muss  die  Gemeinde  dem

Kanfön  abtreten?

Die USP  wird  wie  folgt  überarbeitet:

Der  Kulturlandverlust  wird  wo möglich  reduziert.  Die  Natur-

schutzgebietserweiterungen  auf  den  Par_ellen  Nr. 544  (Höll),
232  und 431 werden  aus  der  USP  entfernt.  Die Erweiterungen

auf  dem  Gebiet  des  heutigen  Hornussenplatzes  sowie  auf  der

Parzelle  486  sollen  beibehalten  werden.

Hinsichtlich  Uferwegen  werden  nur  noch  die Wegverlegungen
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Welchen  Nutzen  hat  die Gemeinde  Büren  a.A.  und ihre
Bevölkerung  von  diesen  Massnahmen?

mit  Priorität  hoch  gemäss  Revitalisierungskonzept  verfolgt,  na-
mentlich:

> grosse  Allmend  (betriffl  Parzellen  Nr. 68, 69, 74, 76, 78, 434,
431,  629  und  233

> Heudof  (betriffl  Parzellen  Nr. 232  und 76)

1/ 17.  1 x Forderung  nach  mehr  Notausstieqen  am linken  Kanalu- In der  Uferschutzolanuna  werden  alle  bereits  bestehenden  Not-
fers  im G;biet  Reiben  und insb.  ab unterhalb  der  Holz-
h  rf  'i r4tei  i n  0  iüh+i  i n  ia'l  Q+-I  ä  A lAII'%  lizi  ü  es  /l i  i  e-  ev+iüx  rs  » iy  +'yy  ea  ts

ausstiege  abgebildet.  Auf  eine  Aufnahme  von  weiteren  neu  an-
ü  i  il  x   i"i  A  0%  vs  k  I a'a+z  » * #  ++;  x  #  #  #  }  a ai  sä  0 0#  +-  ; *1'-&*4  -l-  -I:-  -  -  ; -  -I:--I-&  -  -

u  r u vric  r t r r s r br r u r I !J ()  raau,  vV LJ IlffI  I II:. /"lu  );5  LI Oj,l  l:i V ul  jJ e;5  I=.-
k.-+:*.4

zuieHbiiueii  1vukdu55k1e9ti11 Wllu VEl«lUllLel,  ud uitisti  IIIl ulleKu:'+1
Ilell  5111u. ryünTllK{ mrt Gem grunasatziicnen  bauverooi  Im beWaSSerraum

liegen.  Eine  ausnahmsweise  Baubewilligung  kann  nur  mittels

Bedarfsnachweis  erfolgen.

17.2 x Äussert  Bedenken  hinsichtlich  Landverlust  und  Auswir-

kungen  auf  Natur  durch  neue  Rastplätze.  Neue  Rast-
plätze  nur  realisieren,  wenn  Gemeinde  den Unterhalt
übernimmt.

Alle  in der  Uferschutzplanung  als "Rastplatz  gross"  bezeichne-

ten Rastplätze  sind  bereits  bestehend.  Als  neu anzulegen  auf-
genommen  wurden  lediglich  Rastplätze  mit  der  Bezeichnung

"Rastplatz  klein".  Unter  "Rastplatz  klein"  sind  einfache  Sitz-

bänke  zu verstehen.  Die Rastplätze  werden  zur  besseren  Les-

barkeit  mit  einem  separaten  Symbol  für  bestehende  und  neu

anzulegende  Rastplätze  versehen.  Die definierte  Ausstattung

der  Rastplätze  wird  als  zweckmässig  erachtet  und beibelassen.

Zudem  sollen  keine  zusätzlichen,  neu  anzulegenden  Rastplätze
in die  Uferschutzplanung  aufgenommen  werden.

17.3 x Zustimmung  nur  für  Standort  Wasserspielplatz  beim

Schulhaus  (Parz.  Nr. 52).
Es wird  nur  noch  der  Standort  auf  Parzelle  Nr. 52 beim  Schul-

haus  weiterverfolgt.  Der  Standort  am Brückenkopf  wird  aus  der

Uferschutzplanung  gestrichen.

17.4 x Baumgruppe  auf  Parz.  Nr. 278  wird  abgelehnt.  Zudem

lehnt  er  jegliche  Auflagen  ab, da die  Parzelle  auch  in Zu-

kunff  ausschliesslich  als  Ackerland  genutzt  werden  soll.

Die  USP  wird  wie  folgt  überarbeitet:

Generell:  In der  USP  wird  neu  für  bestehenden  und neu  anzu-

pflanzenden  Bäume  ein separates  Symbol  eingeführt.

Ausserhalb  des  Siedlungsgebiets:  alle  neu anzupflanzenden
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Bäume  werden  aus  den  Uferschutzplänen  gestrichen.  Es ver-
bleiben  nur  bereits  bestehende  Bäume  in der  USP  vermerkt.

Im Siedlungsgebiet:  An der  Forderung  zur  Pflanzung  neuer

Bäume  wird  festgehalten,  da mit  durch  Bepflanzung  mit  Bäu-

men  das  Landschaffsbild  von  der  Aare  aus  gesehen  aufgewer-

tet  wird.  Die Pflanzung  eines  neuen  Baumes  wird  mit  Eingabe
eines  Baugesuches  fällig.  Die  exakte  Baumposition  kann  im

Rahmen  des  Baugesuches  definiert  werden.

18 18 x Als  Besitzer  zeigt  sich  der  Verein  offen  dafür,  das  Ferien- Das  betroffene  Ferienhaus  ist bereits  in der  bestehenden  Ufer-
naus  In ale  urerscnutzpianung  Zu integrieren  una  Zu- scriutzpianung  alS StorotiieKt  VerzelCnnet.  Uamit  O1ei5en die
gänglich  zu machen  (Rastplatz,  Ort  für  Kulturschaffende
etc.).

baurechtlichen  Bestimmungen  dafür  unverändert.  Das  Ferien-

haus  unterlieot  zudem  der  Bestandesaarantie.
r_  yzy  vs /l  kk  -- --k  k--  - - C  -*  -  i-  -  - - -  -  - - ifT  r!  /%  -  i- - -i-+i  --k  -
>e!t.i  I /-lLILII  uLI  luzw.  CI  nelQl  lul  I!I  Wul  ut.l  I iul  15115LI  It.

Sr.hritte  einüeleitet.

Ir
ig 19.1 x Neue  Rastplätze  nur,  wenn  Parkierung,  Unterhalt  und

Pflege  gewährleistet  sind.

Alle  in der  Uferschutzplanung  als "Rastplatz  gross"  bezeichne-

ten Rastplätze  sind  bereits  bestehend.  Als  neu  anzulegen  auf-
f1Cin1"immt5n  IAII irrlon  lorlinlirah  gae*nlö+yo  mi+  rlor  Qoyoirahni  inri
):l  J j lJ  t J t J j J  j j V V t-j jj-j   j j j  lJ  j j  jj  l-r j j j l   O l  @ j  Ll-  K t t t t k lj  K:a j l-J    j '-r  j jj  j lJ  j j )
"D-iz-l-i+y  Izleiiü"  I föi+i'ir  I'Cl-ii-+yl-i+-i  l/I/%;PI"  oiz!  eiirrF-i+l"iy  (_i+-i

f

rl  d  5Lp1  d  L/_ AI  l-II  I . lJ  I ILl:jl  Ild  b  Lp  I d  Lj_ Ill  t-Il  I b  Il I lJ C-II Il  d  'y  I I I-  ()I  kj_-

bänke  zu verstehen.  Die  Rastplätze  werden  zur  besseren  Les-

barkeit  mit  einem  separaten  Symbol  für  bestehende  und  neu

anzulegende  Rastplätze  versehen.  Die  definierte  Ausstattung

der  Rastplätze  wird  als  zweckmässig  erachtet  und beibelassen.

Zudem  sollen  keine  zusätzlichen,  neu  anzulegenden  Rastplätze

in die Uferschutzplanung  aufgenommen  werden.

19.2 x x Gegen  Abtretung  von  Kulturland  und Fruchtfolgeflächen. Die  USP  wird  wie  folgt  üÖera;beitet:

Der  Kulturlandverlust  wird  wo möglich  reduziert.  Die Natur-

schutzgebietserweiterungen  auf  den  Parzellen  Nr. 544  (Höll),
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232  und  431 werden  aus  der  USP  entfernt.  Die  Erweiterungen

auf  dem  Gebiet  des  heutigen  Hornussenplatzes  sowie  auf  der

Parzelle  486  sollen  beibehalten  werden.

Hinsichtlich  Uferwegen  werden  nur  noch  die  Wegverlegungen

mit  Priorität  hoch  gemäss  RevitaIisierungskonzept  verfolgt,  na-

mentlich:

> grosse  Allmend  (betriffi  Parzellen  Nr.  68,  69,  74, 76,  78,  434,

431,  629  und  233

> Heudof  (betriffl  Parzellen  Nr.  232  und  76)

19.3 x Als  Eigentümer  der  Parz.  Nr. 596  weist  er  darauf  hin,

dass  das  im USP  Nr. 6 schützenswertes  Objekt  Nr. 23

eine  nicht  gesunde  Linde  ist. Er  behält  sich  das  alleinige

Entscheidungsrecht  über  den  Erhalt  des  Baumes  vor.

Bepflanzung  seines  Grundstücks  mit  einem  Hochstamm-

baum  lehnt  er  ab.

Geschützte  Bäume:  Auf  eine  Anpassung  der  USP  wird  verzich-

tet.  Die  geschützten  Bäume  sind  im Schutzzonenplan  der  Ge-

meinde  Büren  festgelegt  und  in der  Uferschutzplanung  nur  hin-

weisend  verortet.  Eine  Anpassung/Korrektur  im Rahmen  der  Re-

vision  der  Uferschutzplanung  ist  daher  nicht  möglich.  Allfällige

Korrekturen  betreffend  geschützte  Bäumen  werden  bei  einer

nächsten  Revision  des  Schutzzonenplans  überprüft.

2U 20.1 x Der  östliche  der  beiden  kleinen  Rastplätze  im Gebiet Alle  in der  Uferschutzplanung  als  "Rastplatz  gross"  bezeichne-

Hagni  (U:.'H  Nr. 1 ) SOII nlCnt  reaiisien  Weraen,  alternanV xen hastpiatze  sina  oereits  oestenena.  /-lIS neu  anzuiegen  aur-
iuirrt  oin  kloinor  (;?>c+rila+y  im  (:ohipt  Srihunmmharl/kpi_ ripnrimmpn  u/l  IrrlAn  14ri1ri11rti  hge:tnlatyp  mit  rit>r  spypiühni  inn
V V Il  lJ (a  Il  I Ill  I.e Il I l.a I I l  (J  g  k IJ  I (Ä Ij_ Il I I %_l I.a IJ  I u  Llj  l.t  I I V V Il I II I I IJ  (J  lJ  I I l  (+ I

kyznnyff  /I  IQD  klr  Q1 i_iyrye=e-rJ'il-riün

i,ll-l  I lJ  I I II I I %-I I Il V lJ  Illl-I  I Il-  IJ  I !:l  Il  lJ  I I I % t.a u  k p  I u  L&_ u  I I Il  k u  u  I k  u  &  u  I u  I Il I u  119

"C)üel'rila'i+y  Lalüiri"  I Iri*er"Da'ie+füai+y  kleiiri"  einrl  eiirrFaihhü  Qi+y_
LlellllldkL  luiJr  INI. J/ VLII9C.)L+IlltLll:.Il. rl  a  .)  Lp  I a  Ll_  I%I C. II I .ljl  I lC.  I I la  .)  Lp  I a  L/_ Ill  C:; Il I ö  II I u C  Il Il  a  u  I I C  t_l  I k/_-

bänke  zu  verstehen.  Die  Rastplätze  werden  zur  besseren  Les-

barkeit  mit  einem  separaten  Symbol  für  bestehende  und  neu

anzulegende  Rastplätze  versehen.  Die  definierte  Ausstattung

der  Rastplätze  wird  als  zweckmässig  erachtet  und  beibelassen.

Zudem  sollen  keine  zusätzlichen,  neu  anzulegenden  Rastplätze

in die  Uferschutzplanung  aufgenommen  werden.

JLII: 2025 Gruner  AG 18  / 58



Mitwirkungsbericht
btiren  on  rir»r  aarp

"' einwohnergemeinde

o
c
:5
X

&*

j
E
;

z

VerFasser

der  Eingabe

ö
fö

*J

c
<

&:

2

Betriffi

Anträge,  Anregungen,  Wünsche Stellungnahme  der  Gemeinde

ai
CD
ai

z
o

:l

l
a)(
,,ia'
'>E
{jC

CO
a)(
J:(I)
Otr
.U) (0
OE
_O U)
00

_!I!:C-
0!

co
a)

a»

a»

3

20.2 x Realisierung  Skulpturenweg  nur,  wenn  gleichzeitig  ökolo-

gischer  Aufwertung  in direkter  Wegumgebung  erfolgt.

Der  Hinweis  wird  zur  Kenntnis  genommen.

2ü.3 x Beantragt,  dass  ökologische  Aufwertung  der  Uferschutz-

zone  im Siedlungsgebiet  sowie  geeignete  Standorte  für

RevitaIisierungsmassnahmen  entlang  des  Kanals  im

Siedlungsgebiet  zusätzlich  in die  Uferschutzplanung  auf-

genommen  werden.

Eine  Revitalisierung  entlang  des  Kanals  ist  aufgrund  der  Kanal

Situation  nur  bedingt  möglich,  Durch  die  Festlegung  von  Baum-

pflanzungen,  der  Festlegung  eines  grösseren  Abstands  zum

Gewässer  sowie  des  Nachweises  eines  Umgebungsgestal-

tungsplans  wird  die  Ökologie  des  Uferbereichs  im Siedlungsge-

biet  verstärkt  kontrolliert.

21 21 x x x Die  Gesuchstellerin  stimmt  allen  Anliegen  zu. Herzlichen  Dank

22 22 x Äussert  Bedenken  zu  geplanten  Rast-  und  Wasserspiel- Die  geäusserten  Bedenken  werden  zur  Kenntnis  genommen.

platZe  nlnSICntllCn  )'yOStenTOlgen  una  t=lnnaltung  Cler ura- zuaem  wir  aaraur  ningewiesen,  aass  es  sicn  oei  aen  im t<eaii-
ni  inri  Qoff'inairir+o+  ni  ir  rlio  noi  ian  kloinon  9ac+n1äfyo ciori  inrienrririramm  annoriohonon  Kridon  i im  oino  orq+o  (:rrih_
I I !  I I d  -  l;; I t.t I V V  I L  L I I t.t I '  I '  I I  '  '  I I lll  '-  ll I '-  I I I % ':   L H I   l  - g  Il-I  LJ I I !,l -l  H I lJ !,l I IJ I I Il I I IJ I I !,I l-  91-1j1-111-I  I Illj  g  L l-I  I lJ I I Il-II  Il-  l-I  g  Ll- u  I lJ lJ -

bye+eineyhö+-yi  iriü  harideil*  nia  diei  kynkrei*ei  I ImeeJ'iii  inri  i inrl  rla_
rfül  .)  LCa I l.)  I.al I a  lA  u  I I !J I I a  I I u  C  IL. LI  I C. u  I (:; IltJ  I I I% I C  lC. ljl  I I.)  C; L/_ u  I I !,l u  I I u u  a-

mit  auch  die  Freigabe  der  Kosten  ist  für  jede  einzelne  Mass-

nahme  separat  vom  Gemeinderat  oder  der  Stimmbevölkerung

zu  beschliessen.

Aufgrund  der  Mitwirkungseingaben  wird  nur  noch  der  Wasser-

spielplatz  beim  Schulhaus  weiterverfolgt.

Alle  in der  Uferschutzplanung  als  "Rastplatz  gross"  bezeichne-

ten  Rastplätze  sind  bereits  bestehend.  Als  neu  anzulegen  auf-

genommen  wurden  lediglich  Rastplätze  mit  der  Bezeichnung

"Rastplatz  klein".  Unter  "Rastplatz  klein"  sind  einfache  Sitz-

bänke  zu  verstehen.  Die  Rastplätze  werden  zur  besseren  Les-

barkeit  mit  einem  separaten  Symbol  für  bestehende  und  neu
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3
anzulegende  Rastplätze  versehen.  Die definierte  Ausstattung

der  Rastplätze  wird  als  zweckmässig  erachtet  und beibelassen.

Zudem  sollen  keine  zusätzlichen,  neu anzulegenden  Rastplätze

in die Uferschutzplanung  aufgenommen  werden.
23

f
23.1 x Sehen  keine  Notwendigkeit  für  Verlegung  der  Uferwege

in den  Gebieten  Baumschule  und  Witmatt  (USP  Nr. 7), da

das  Ufer  bereits  durch  Pfähle  und Gebüsche  ausreichend
riocir'ahor+  eoi

Die Uferschutzplanung  wird  wie  folgt  überarbeitet:

Auf  die  Wegverlegung  im Häfili  in den Bereichen  Höll,  Bammer-

matt  sowie  Witmatt  wird  verzichtet.
A ri  rle»r  1/orlorii  inri  doe  1/lleiriüe  üi  ie  rlüm  neiiu'ieeürrai  im  hina_ii  ie
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ten,  da die  bestehende  Wegführung  im direkten  Konflikt  mit  der

Ufererosion  durch  die  Aare  steht.  Aufgrund  der  Lage  im Gewäs-

serraum  ist der  Weiterbestand  der  Wegabschnitte  im Falle  ei-
nes  Wegbruchs  einzelner  Wegpartien  nicht  mehr  gesichert.

Eine  erneute  Anlage  des  Weges  im Gewässerraum  wäre  nur

schwer  bewilligungsfähig,  weshalb  der  Weg  spätestens  zu die-
sem  Zeitpunkt  aus  dem  Gewässerraum  hinaus  muss.  Für  die

von  der  Wegverlegung  betroffenen  Abschnitte  werden  die  Vor-

schriffen  der  Uferschutzplanung  werden  jedoch  dahingehend

ergänzt,  dass  eine  Verlegung  erst  bei akutem  Sanierungsbedarf
des  bestehenden  Weges  umzusetzen  ist. Mit  dem  Eintrag  in

der  USP  ist eine  minimale  Verschiebung  aus  dem  Gewässer-

raum  hinaus  gesichert.  Zudem  wird  verhindert,  dass  noch  mehr

Kulturland  verloren  geht,  sollte  der  Weg  dereinst  abbrechen.

23.2 x Weisen  auf  fehlende  Notausstiege  entlang  des  Aarewegs

und im Gebiet  Reiben  hin.

In der  Uferschutzplanung  werden  alle  bereits  bestehenden  Not-

ausstiege  abgebildet.  Auf  eine  Aufnahme  von  weiteren  neu  an-
zulegenden  Notausstiegen  wird  verzichtet,  da diese  im direkten

Konflikt  mit  dem  grundsätzlichen  Bauverbot  im Gewässerraum
liegen.  Eine  ausnahmsweise  Baubewilligung  kann  nur  mittels

Bedafsnachweis  erfolgen.
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23.3 x Ablehnung  neuer  Rastplätze,  aufgrund  Bedenken  hin-

sichtlich  Vandalismus  und Littering.
Alle  in der  Uferschutzplanung  als "Rastplatz  gross"  bezeichne-

ten Rastplätze  sind  bereits  bestehend.  Als  neu anzulegen  auf-

genommen  wurden  lediglich  Rastplätze  mit  der  Bezeichnung

"Rastplatz  klein".  Unter  "Rastplatz  klein"  sind  einfache  Sitz-

bänke  zu verstehen.  Die Rastplätze  werden  zur  besseren  Les-

barkeit  mit  einem  separaten  Symbol  für  bestehende  und  neu

anzulegende  Rastplätze  versehen.  Die definierte  Ausstattung

der  Rastplätze  wird  als  zweckmässig  erachtet  und beibelassen.

Zudem  sollen  keine  zusätzlichen,  neu anzulegenden  Rastplätze
in die Uferschutzplanung  aufgenommen  werden.

23.4 x Wünschen  Wasserspielplätze  im Schwimmbad  Büren  so-

wie  beim  Schulhaus  (Parz.  Nr. 52).

Es wird  nur  noch  der  Standort  auf  Parzelle  Nr. 52 beim  Schul-

haus  weiterverfolgt.  Der  Standort  am Brückenkopf  wird  aus  der

Uferschutzplanung  gestrichen.  Eine  Integration  im Schwimm-

bad wird  nicht  als  zweckmässig  erachtet,  da der  Standort  nicht

uneingeschränkt  frei  zugänglich.

23.5 x x Mit  der  ÖLN-Bewirtschaffung  wird  eine  sinnvolle  Land-
pflege  fast  unmöglich.  Das  bestehende  Kulturland  ist so

wie  bestehend  zu erhalten.

Die  U!SP wird  wie  folgt  überarbeitet:
Der  Kulturlandverlust  wird  wo möglich  reduziert.  Die Natur-

schutzgebietserweiterungen  auf  den  Parzellen  Nr. 544  (Höll),

232  und 431 werden  aus  der  USP  entfernt.  Die Erweiterungen
auf  dem  Gebiet  des  heutigen  Hornussenplatzes  sowie  auf  der

Parzelle  486  sollen  beibehalten  werden.
Hinsichtlich  Uferwegen  werden  nur  noch  die Wegverlegungen

mit  Priorität  hoch  gemäss  RevitaIisierungskonzept  verfolgt,  na-

mentlich:

> grosse  Allmend  (betriffl  Parzellen  Nr. 68, 69, 74, 76, 78, 434,

431,  629  und 233

> Heudorf  (betriffl  Parzellen  Nr. 232  und 76)
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23.6 x Im ökologischen  Gutachten  zur  Uferschutzplanung  (2023)

unter  Kap.  4 (Prüfung  geschützter  Bäume)  handelt  es

sich  bei Nr. 9 gemäss  Gesuchstellern  um einen  Nuss-

baum,  statt  wie  angegeben  um eine  Rosskastanie.  Sie

beantragen  eine  Korrektur  und  Streichung  des  Baumes

aus  der  Liste.

Die im Uferschutzplan  Nr. 5 im Bereich  Nr. 29 (schüt-

zenswerte  Objekte)  eingezeichneten  Massnahmen  (Be-

pflanzung  mit  Hochstammbäumen  und Baumgruppen)

werden  abgelehnt,  da sie generell  wie  bis anhin  selbst

über  den Baumbestand  als  Eigentümer  der  Parz.  Nr. 535

bestimmen  möchten.  Zudem  ist bereits  heute  ein Baum-

bestand  vorhanden.

Geschützte  Bäume:  Auf  eine  Anpassung  der  USP  wird  verzich-

tet. Die  geschützten  Bäume  sind  im Schutzzonenplan  der  Ge-

meinde  Büren  festgelegt  und in der  Uferschutzplanung  nur  hin-
weisend  verortet.  Eine  Anpassung/Korrektur  im Rahmen  der

Revision  der  Uferschutzplanung  ist daher  nicht  möglich.  Allfäl-

lige  Korrekturen  betreffend  geschützten  Bäumen  werden  bei ei-

ner  nächsten  Revision  des  Schutzzonenplans  überprüff.

24

«
24.  I x Er ist nicht  bereit  Land  abzugeben.

An der  Verlegung  des  Weges  aus  dem  Gewässerraum  hinaus

In aen  bereicnen  tieuaon  una grosse  qiimena  Wlra restgenai-

f

ten,  da die 5eStehende  Wegtürirung  Im direkten  KOntlikt  mit  der
Ufererosion  durch  die  Aare  steht.  Aufgrund  der  Lage  im Gewäs-

serraum  ist der  Weiterbestand  der  Wegabschnitte  im Falle  ei-

nes  Wegbruchs  einzelner  Wegpartien  nicht  mehr  gesichert.

Eine  erneute  Anlage  des  Weges  im Gewässerraum  wäre  nur
schwer  bewilligungsfähig,  weshalb  der  Weg  spätestens  zu die-

sem  Zeitpunkt  aus  dem  Gewässerraum  hinaus  muss.  Für  die

von  der  Wegverlegung  betroffenen  Abschnitte  werden  die  Vor-

schriffen  der  Uferschutzplanung  werden  jedoch  dahingehend

ergänzt,  dass  eine  Verlegung  erst  bei akutem  Sanierungsbedarf

des  bestehenden  Weges  umzusetzen  ist. Mit  dem  Eintrag  in
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3
der  USP  ist eine  minimale  Verschiebung  aus  dem  Gewässer-

raum  hinaus  gesichert.  Zudem  wird  verhindert,  dass  noch  mehr

Kulturland  verloren  geht,  sollte  der  Weg  dereinst  abbrechen.

24.2 x Äussert  zu neuen  Rastplätzen  Bedenken  hinsichtlich  Lit-

tering  und  Vandalismus.

Alle  in der  Uferschutzplanung  als  "Rastplatz  gross"  bezeichne-

ten  Rastplätze  sind  bereits  bestehend.  Als  neu  anzulegen  auf-

genommen  wurden  lediglich  Rastplätze  mit  der  Bezeichnung

"Rastplatz  klein".  Unter  "Rastplatz  klein"  sind  einfache  Sitz-

bänke  zu  verstehen.  Die  Rastplätze  werden  zur  besseren  Les-

barkeit  mit  einem  separaten  Symbol  für  bestehende  und  neu

anzulegende  Rastplätze  versehen.  Die  definierte  Ausstattung

der  Rastplätze  wird  als  zweckmässig  erachtet  und  beibelassen.

Zudem  sollen  keine  zusätzlichen,  neu  anzulegenden  Rastplätze

in die  Uferschutzplanung  aufgenommen  werden.

25 25.1 x Statt  Wegverlegungen  soll  bestehendes  Gehölz  besser

gepflegt  werden.

Die  Uferschutzplanung  wird  wie  folgt  überarbeitet:

Auf  die  Wegverlegung  im Häftli  in den  Bereichen  Höll,  Bammer-
m>++  criwio  l/l/ifmaff  wirrl  iioryirfüo+

A -  -I--l  /  --I-  -  - - vs -  -l  »e-  l  A Ir-'-  -e-  --  - - ?  A  »-a=  f'_  r-  --A  -  -  -  ---'=  - - -  k  : -  -  - - -
t*tr  ut.l  veiieguiig  ue5  VVt.9ei  du»  uelll  ut.wd58e11du111  11111du5
in den  Bereichen  Heudorf  und  grosse  Allmend  wird  festgehal-

ten,  da  die  bestehende  Wegführung  im direkten  Konflikt  mit  der

Ufererosion  durch  die  Aare  steht.  Aufgrund  der  Lage  im Gewäs-

serraum  ist  der  Weiterbestand  der  Wegabschnitte  im Falle  ei-

nes  Wegbruchs  einzelner  Wegpartien  nicht  mehr  gesichert.

Eine  erneute  Anlage  des  Weges  im Gewässerraum  wäre  nur

schwer  bewilligungsfähig,  weshalb  der  Weg  spätestens  zu  die-

sem  Zeitpunkt  aus  dem  Gewässerraum  hinaus  muss.  Für  die

von  der  Wegverlegung  betroffenen  Abschnitte  werden  die  Vor-

schriffen  der  Uferschutzplanung  werden  jedoch  dahingehend

ergänzt,  dass  eine  Verlegung  erst  bei  akutem  Sanierungsbedarf
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3
des  bestehenden  Weges  umzusetzen  ist. Mit  dem  Eintrag  in

der  USP  ist eine  minimale  Verschiebung  aus  dem  Gewässer-

raum  hinaus  gesichert.  Zudem  wird  verhindert,  dass  noch  mehr

Kulturland  verloren  geht,  sollte  der  Weg  dereinst  abbrechen.

Für  die  Pflege  ist  nach  wie  vor  die  Juragewässerkorrektion  des

Kantons  zuständig.

25.2 x Anstelle  neuer  Rastplätze  wird  besserer  Unterhalt  der  be-

stehenden  Rastplätze  geTordert.

Alle  in der  Uferschutzplanung  als  "Rastplatz  gross"  bezeichne-

ten  Rastplätze  sind  bereits  bestehend.  Als  neu  anzulegen  auf-

genommen  wurden  lediglich  Rastplätze  mit  der  Bezeichnung

"Rastplatz  klein".  Unter  "Rastplatz  klein"  sind  einfache  Sitz-

bänke  zu  verstehen.  Die  Rastplätze  werden  zur  besseren  Les-

barkeit  mit  einem  separaten  Symbol  für  bestehende  und  neu

anzulegende  Rastplätze  versehen.  Die  definierte  Ausstattung

der  Rastplätze  wird  als  zweckmässig  erachtet  und  beibelassen.

Zudem  sollen  keine  zusätzlichen,  neu  anzulegenden  Rastplätze

in die  Uferschutzplanung  aufgenommen  werden.

25.3 x Für  den  Wasserspielplatz  wird  nur  der  Standort  Schul-

haus  (Parz.  Nr. 52)  befürwortet,  da Unterhalt  an anderen

Standorten  zu  aufwendig  wäre.

Es  wird  nur  noch  der  Standort  auf  Parzelle  Nr. 52 beim  Schul-

haus  weitervefolgt.  Der  Standort  am  BrückenkopT  wird  aus  der

Uferschutzplanung  gestrichen.

25.4 x Die  Anzahl  Bänke  entlang  des  3-Brücken-Kehrs  soll  ver-

doppelt  und  entlang  der  Route  mehr  Gehölz  gepflanzt

werden.

Alle  in der  Uferschutzplanung  als  "Rastplatz  gross"  bezeichne-

ten  Rastplätze  sind  bereits  bestehend.  Als  neu  anzulegen  auf-

genommen  wurden  lediglich  Rastplätze  mit  der  Bezeichnung

"Rastplatz  klein".  Unter  "Rastplatz  klein"  sind  einfache  Sitz-

bänke  zu  verstehen.  Bei  der  Platzierung  deren  wurde  der  Fokus

auf  die  Platzierung  von  zusätzlichen  Sitzgelegenheiten  aus-

serhalb  des  Siedlungsgebiets  gelegt.  Die  Rastplätze  werden

zur  besseren  Lesbarkeit  mit  einem  separaten  Symbol  für  beste-

hende  und  neu  anzulegende  Rastplätze  versehen.  Die  defi-

nierte  Ausstattung  der  Rastplätze  wird  als  zweckmässig  erach-
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tet  und beibelassen.  Zudem  sollen  keine  zusätzlichen,  neu an-

zulegenden  Rastplätze  in die  Uferschutzplanung  aufgenommen
werden.

25.5 x Für  die ReaIisierungsmassnahme  17  "Hornusserplatz"

wird  kostengünstigere  Lösung  verlangt.  Zudem  wird  ge-

fragt,  was  mit  dem  bestehenden  Beobachtungsturm  Häffli

beim  Hornusserplatz  geschieht.

Das  Kosten-NutzenverhäItnis  wird  im ReaIisierungsprogramm
berücksichtigt.

Der  Beobachtungsturm  hat  Bestandesgarantie.  Er wird  neu  als

Objekt  mit  Bestandesgarantie  in die Planung  aufgenommen.

25.6 x Schlägt  eine  Stufenanlage  (ca. 35 m) zur  Aufwertung  des

Uferbereichs  "Altes  Badhüsli"  vor  (s. Beilage).
Eine  Stufenanlage  zur  "Aufwertung  des  Uferbereichs"  liegt  im

direkten  Wiederspruch  mit  den Gewässerraumvorschriffen  und

dem  Uferschutz.  Eine  Bewilligung  einer  solchen  Anlage  durch

den  Kanton  werden  nur  wenig  Chancen  zugeschrieben.

25.7 x x x Eine  massive  Überarbeitung  der  gesamten  Uferschutz-
planung  wird  gefordert.

Die Uferschutzplanung  wird  auf  Basis  der  eingegangenen  Mit-
wirkungen  überarbeitet.

ZÖ 26.1 x Die  Verlegung  des  Uferweges  im Gebiet  Iseli/Farmatt Die Uferschutzplanung  wird  wie  folgt  überarbeitet:
(Harz.  Nr. 5S, ;_51 , ti2  /, tiU) und heuaon  (Harz.  Nr. 434) Aut  dle  wegVerlegung  Im Härtll  In den  sereichen  Höll,  t3ammer
/I I(J)  klr  71  uiirrl  ahriolahn+  da  rlür  hoc+ohonrlo  lA/ein  rlru'+ ma++  ernuio  lA/i+ma++  uiirrl  riüriiirh*o+
ll-j  l-'  j j 'j  j  I ) VV Ijj-j   lj  !:l   jl:lij  Ij I k i  lJ  €:) lj   t  (:'   k(;  I j '  j I lJ   V V ':;  d lJ  l-jl  l
yi+1-i4  yize+i  iryyyffAl"ir!y+  i-yi /l  -  A  --1  //%  rly  tx  i  i v'i  rv  A  l%?  l A I»z  -  -  -   - -  -I-  -  /'  --  - -j4  -'-  s-  -  --  -  - --l-  i-  -  - - -
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in den  Bereichen  Heudorf  und grosse  Allmend  wird  festgehal-

ten,  da die bestehende  Wegführung  im direkten  Konflikt  mit  der

Ufererosion  durch  die  Aare  steht.  Aufgrund  der  Lage  im Gewäs-

serraum  ist  der  Weiterbestand  der  Wegabschnitte  im Falle  ei-

nes  Wegbruchs  einzelner  Wegpartien  nicht  mehr  gesichert.

Eine  erneute  Anlage  des  Weges  im Gewässerraum  wäre  nur
schwer  bewilligungsfähig,  weshalb  der  Weg  spätestens  zu die-

sem  Zeitpunkt  aus  dem  Gewässerraum  hinaus  muss.  Für  die

von  der  Wegverlegung  betroffenen  Abschnitte  werden  die  Vor-

schriften  der  Uferschutzplanung  werden  jedoch  dahingehend

ergänzt,  dass  eine  Verlegung  erst  bei akutem  Sanierungsbedarf

des  bestehenden  Weges  umzusetzen  ist. Mit  dem  Eintrag  in
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3
der  USP  ist  eine  minimale  Verschiebung  aus  dem  Gewässer-

raum  hinaus  gesichert.  Zudem  wird  verhindert,  dass  noch  mehr

Kulturland  verloren  geht,  sollte  der  Weg  dereinst  abbrechen.

26.2

x Art.  14  Abs.  8 UeV  soll  ersatzlos  gestrichen  werden,  da

der  Gewässerschutz  vor  DüngemitteIeinträgen  bereits

durch  die  Gewässerraumausscheidung  sowie  gesetzliche

Regelungen  wie  die  ChemikaIien-Risikoreduktions-Ver-

ordnung  (ChemRRV)  sichergestellt  ist.

Art.  14  Abs.  6 UeV  würde  die  landwirtschaftliche  Produk-

tion  massiv  einschränken  und  ist  deshalb  zu streichen.

Streichung  des  Art.  14  Abs.  8 kann  vorgenommen  werden,  da

dies  wie  erwähnt  bereits  durch  den  Gewässerraum  geregelt

wird.  Auf  die  Streichung  des  Art.  14  Abs.  6 wird  jedoch  verzich-

tet,  da der  Gewässerraum  nur  über  eine  Breite  von  15m  festge-

legt  wurde.  Er  bezweckt  den  Schutz  des  Landschaffsbildes  so-

wie  eine  Schonung  der  Uferbereiche.

26.3 x Die  Baumgruppe  auf  Parz.  Nr. 251 im Gebiet  Iseli  (USP

Nr. 7) wird  als  überflüssig  angesehen,  da  dort  bereits  ein

Obstgarten  vorhanden  ist.  Zudem  würde  die  Baumgruppe

die  FIächenbewirtschaftung  einschränken  und  durch  er-

höhten  Wasserverbrauch  sowie  anfallenden  biologischen

Abfall  die  benachbarten  Pflanzen  beeinträchtigen.

Die  USP  wird  wie  Tolgt  überarbeitet:

Generell:  In der  USP  wird  neu  für  bestehenden  und  neu  anzu-

pflanzenden  Bäume  ein  separates  Symbol  eingeführt.

Ausserhalb  des  Siedlungsgebiets:  alle  neu  anzupflanzenden

Bäume  werden  aus  den  Uferschutzplänen  gestrichen.  Es ver-

bleiben  nur  bereits  bestehende  Bäume  in der  USP  vermerkt.

Im Siedlungsgebiet:  An  der  Forderung  zur  Pflanzung  neuer

Bäume  wird  festgehalten,  da mit  durch  Bepflanzung  mit  Bäu-

men  das  Landschaffsbild  von  der  Aare  aus  gesehen  aufgewer-

tet  wird.  Die  Pflanzung  eines  neuen  Baumes  wird  mit  Eingabe

eines  Baugesuches  fällig.  Die  exakte  Baumposition  kann  im

Rahmen  des  Baugesuches  definiert  werden.
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Z/ 27 x Die  Burgergemeinde  verpachtet  als  Eigentümerin  der Die  USP  wird  wie  folot  überarbeitet:

Parz.  NF. 4;8,  429,  430,  :431 (USP  Nr.-7)  das  Kulturland Generell:  In der  USP  wird  neu  für  bestehenden  und  neu  anzu-

Zur  larföwInscl"iattIlchen  Nutzungi  Aut  diesen  Hächen  Ist ptlanzenden  Bäume  ein  separates  Symbol  eingeführt.
iexuoile  rlie»  jl  nnflünyi  inri  ainüe  lJhrhe+ammkai  ime  iiriryü_ A i i e  e  ei  rh-il  k A  ei  e  Q  ierl  I i i  vs  I-I(-  üeil-i  iei+-  '  -s  Ilt'i_  y  rs  i  i  -i  vs  -l  I I z#l-ii-i-ii  ts  i-i!  ts  vs
J 0  VV 0II()  u  I C rl  I I H Il  a  I I/_  u  I I),l C; Il I C.a I I lJ  ul  I a  La  I I Il I I LI a  u  I I I SI V tJ  I jJ  C-
+  as  k  %  %  r%  #  A  i.*  0.  #  D  ..  . #  #  .  .;.-.  I Ö  l-  4  -  $f;  -  i  k  -  l  A  I.-  -k  .-  &. . -  k  .-

/"1LI)SII+I I lalu  ue.:i üieuiui  iH.x)euic:».  aiic  I leu  dl  I«uplldl  Izel  luel  I
I')  .4.  . -  -  .  .  .  -  -  J  -  -  -.  . -  J  -  -  I I1:-  -  --l-.  .A  _-I  ä  _  _  _  _  _  _  & _:  _  l_  _  _  r  _  . . _  _

5e11ti11.  LJ;I  u1t!5tj  Ddullle  VII=!I  rlfüj:  lul  IIII  VVi:l(;llSkulll  Ut!- Ddulllt='  weiueti  duS  (JE+T uTei'scriutzolanen  CIE.SIrlCnen.  es  ver-

nötiüen.  würtJe  dm  sffizisntp  Bpwifsr.haffunri  dp.s Ar.kpr- hlpiihpn  niir  hp_rpii+s hpistpihpinrlpi  RAiimp  in rlpr  ll!:J)  vprmork+
"  -  -'  i)  -  "  I "  -  ' -  -  -  ' -  -  "  '-  ' -  a ' --  -  -  a a a a a-  -  a a -  a -  -  a a ;j  -  -  -  a a-a  a-  a

landes  (Bodenvorbereitung,  AussaaUPflanzung,  Ernte Im Siedlungsgebiet:  An  der  Forderung  zur  Pflanzung  neuer

etc.)  erneoiicn  erscnwen.  hus  aiesem  bruna  wiro  aie baume  wira  iestgenanen,  aa mn  aurcn  tieprianzung  mit  ttau-
uassnahmp  ahripiphnt mpn  rlae:  I pnrle:hhaffchilrl  xirin  rlor  jl>no  oiic  riocohon  aiifrioiiiior_
- -  - -  -  -  - - -  - - - - - -  -  -  B  --  - ö  -  - -L. I I I (% I I lJ  IJ  g L_(.I I I lJ  g  ltl  I IJ I lg  1J Il  tJ V 1J I I IJ I.a I /Th(J  I (a a  lJ  a !:l  I.a- a  g  I I g  I I €2 u  I jd  C; V V g  l-

*ei+  iaiir'rl  niei  Dfla'iriyi  iriy  z'sirizie  nzii  izan  C)'ii  IIYleie  iaiir!  rv'ii+  Cizza'iky

zuoem  wirt:i  oie  t-rage  gestem,  wer  iür  oie  autwenOige

Pflege  der  Hochstammbäume  überhaupt  verantwortlich

wäre.

lC.l VVIIIJ. LIIC; r iiaiizuiiH  ctriei  iieueii  uauiiic;»  wiiu  IIIIL C1119due
eines  Baugesuches  fällig.  Die  exakte  Baumposition  kann  im

Rahmen  des  Baugesuches  definiert  werden.

28 28.1 x x Umsetzung  ohne  Verlegung  der  Uferwege,  da sonst  zu Uferwege:

viel  Kulturland  verloren  gel'it Die  Uferschutzplanunq  wird  wie  folgt  überarbeitet:

hntternung  storoolext  herienriaus  nur,  wenn  es  orine  se- out  oie  Wegverlegung  Im Hättli  in den  Bereichen  )-R511, Bammer-

f

willigung  gebaut  wurde,  und  Entfernung  Störobjekt  Hor-

nusser  Clubhaus  nur,  wenn  es  nicht  genutzt  mehr  wird.

matt  sowie  Witmatt  wird  verzichtet.

An  der  Verlegung  des  Weges  aus  dem  Gewässerraum  hinaus

in den  Bereichen  Heudorf  und  grosse  Allmend  wird  festgehal-

ten,  da  die  bestehende  Wegführung  im direkten  Konflikt  mit  der

Ufererosion  durch  die  Aare  steht.  Aufgrund  der  Lage  im Gewäs-

serraum  ist  der  Weiterbestand  der  Wegabschnitte  im Falle  ei-

nes  Wegbruchs  einzelner  Wegpartien  nicht  mehr  gesichert.

Eine  erneute  Anlage  des  Weges  im Gewässerraum  wäre  nur

schwer  bewilligungsfähig,  weshalb  der  Weg  spätestens  zu  die-

sem  Zeitpunkt  aus  dem  Gewässerraum  hinaus  muss.  Für  die

von  der  Wegverlegung  betroffenen  Abschnitte  werden  die  Vor-

schriften  der  Uferschutzplanung  jedoch  dahingehend  ergänzt,

dass  eine  Verlegung  erst  bei  akutem  Sanierungsbedarf  des  be-

stehenden  Weges  umzusetzen  ist. Mit  dem  Eintrag  in der  USP

ist eine  minimale  Verschiebung  aus  dem  Gewässerraum  hinaus
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3
gesichert.  Zudem  wird  verhindert,  dass  noch  mehr  Kulturland

verloren  geht,  sollte  der  Weg  dereinst  abbrechen.

Störobjekte:

Im Rahmen  der  Revision  der  Uferschutzplanung  wurden  keine

zusätzlichen  Störobjekte  aufgenommen.  Bei  den  genannten

Objekten  handelt  es  sich  somit  um bestehende  Störobjekte,

welche  als  solche  in der  Uferschutzplanung  beibehalten  wer-

den.  Die  Objekte  Unterliegen  jedoch  der  Bestandesgarantie.

28.2 x Hinweis,  dass  bereits  ein  Notausstieg  neben  der  Fuss-

gängerbrücke  beim  Schwimmbad  (USP  Nr. 3) vorhanden

ist.

In der  Uferschutzplanung  werden  alle  bereits  bestehenden  Not-

ausstiege  abgebildet.  Auf  eine  Aufnahme  von  weiteren  neu  an-

zulegenden  Notausstiegen  wird  verzichtet,  da diese  im direkten

Konflikt  mit  dem  grundsätzlichen  Bauverbot  im Gewässerraum

liegen.  Eine  ausnahmsweise  Baubewilligung  kann  nur  mittels

Bedafsnachweis  erfolgen.

28.3 x Wünschen,  dass  der  für  den  Skulpturenweg  vorgesehene

Standort  auf  ihrer  Parzelle  (Nr.  1590)  zentral  platziert

wird,  direkt  gegenüber  dem  Schlüss.

Für  die  Skulpturenstandorte  erfolgt  bei  der  Überarbeitung  eine

Aufteilung  in bestehend  und  neu.  Für  neue  Skulpturenstandorte

wird  die  Möglichkeit  geprüff,  diese  ausserhalb  des  Gewässer-

raums  anzulegen.  Ist  dies  nicht  möglich,  wird  der  Standort  im

Gewässerraum  beibehalten.  Es erfolgt  zudem  eine  Korrektur

der  aus  der  Mitwirkung  hervorgehenden  fehlerhafien  Standort.

28.4 x Realisierung  Wasserspielplatz  nur  am  Standort  Schul-

haus  (Parz.  Nr. 52).

Es  wird  nur  noch  der  Standort  auf  Parzelle  Nr. 52 beim  Schul-

haus  weiterverfolgt.  Der  Standort  am  Brückenkopf  wird  aus  der

Uferschutzplanung  gestrichen.

28.5 x Das  geplante  Fahrverbot  für  Motorfahrzeuge  und  Mofas

sowie  einem  Reitverbot  auf  dem  Uferweg  Jurastrasse-

Schwimmbad  ist  im USP  Nr.  3 nicht  korrekt  aufgeführt  es

soll  mit  einem  Velofahrverbot  ergänzt  werden  Ebenso  Art.

25 UeV.  Die  Gemeinde  Büren  a.A.  hat  nach  ihm  bereits

Die  Signalisation  der  Fahrverbote  wird  in der  Uferschutzpla-

nung  nur  hinweisend  dargestellt.  Sie  ist  somit  kein  festlegender

Inhalt  der  Uferschutzplanung,  weshalb  auf  die  Forderung  nach

zusätzlichen  Fahrverbüten  im Rahmen  der  Revision  der  Ufer-

schutzplanung  nicht  eingegangen  werden  kann.
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ein neues  Verbot  für  diesen  Abschnitt  im Herbst  2024  pu-
bliziert.

Die  erhaltenen  Mitwirkungseingaben  haben  jedoch  gezeigt,

dass  die Signalisationen  fehlerhaff  sind  und nochmals  überprüft

werden  müssen,  damit  die bestehende  Situation  korrekt  darge-
stellt  werden  kann.

Z!:I 29.1 x Zu hoher  Verlust  an Kulturland.  Es soll kein  Landwirt- Die Uferschutzolanuna  wird  wie  foföt  überarbeitet:
SCnaffSland  In Vergnügungszone  umgesiedelt  Wenden. Aut  die Wegverlegung  im Häftli  in den  Bereichen  Höll,  Bammer-

rna++  eyiaiiü  1/l/i*rüü*+  iaiirö  iieiizk+ei+

verlegung  uterweg  beolet  vvltmatt  (HarZ.  Nr. 5U8, 22ö, III  a  lL  SI  u  VVI  C.  V VILIII  a  LL VV  Il  u  Vl:.I  L  I LI  Ikl:.  L.

A  -  j--l  /  --l--.  . -  -  J  -  -  l  R l-  -  -  -  -.  . -  J  -  -  /%  _.  . . u  _  _  _  _  _.  . _  L_ : _  _.  . _

195)  (Uferschutzplan  Nr. 7). Uferwege  mit  1.2-1.5m

Breite  für  wenig  Personen  ist unglaublich.  Gibt  es ein
Gutachten  über  die Nutzung  der  Uferwege?

htr  uet  vetiegung  utis  vvsgt=is  auS  üE!m  beWaSSerraum  nmaus
in den  Bereichen  Heudorf  und grosse  Allmend  wird  festgehal-

ten,  da die bestehende  Wegführung  im direkten  Konflikt  mit  der

Ufererosion  durch  die  Aare  steht.  Aufgrund  der  Lage  im Gewäs-

serraum  ist  der  Weiterbestand  der  Wegabschnitte  im Falle  ei-

nes  Wegbruchs  einzelner  Wegpartien  nicht  mehr  gesichert.

Eine  erneute  Anlage  des  Weges  im Gewässerraum  wäre  nur

schwer  bewilligungsfähig,  weshalb  der  Weg  spätestens  zu die-
sem  Zeitpunkt  aus  dem  Gewässerraum  hinaus  muss.  Für  die
von  der  Wegverlegung  betroffenen  Abschnitte  werden  die  Vor-

schriften  der  Uferschutzplanung  werden  jedoch  dahingehend

ergänzt,  dass  eine  Verlegung  erst  bei akutem  Sanierungsbedarf
des  bestehenden  Weges  umzusetzen  ist. Mit  dem  Eintrag  in

der  USP  ist eine  minimale  Verschiebung  aus  dem  Gewässer-

raum  hinaus  gesichert.  Zudem  wird  verhindert,  dass  noch  mehr

Kulturland  verloren  geht,  sollte  der  Weg  dereinst  abbrechen.

Ein Gutachten  zur  Nutzung  der  Wege  ist uns nicht  bekannt.

29.2 x Rastplätze  müssten  Toiletten  und Parkplätze  haben.  Was

hingegen  wird  sehr  fragwürdig  ist

Alle  in der  Uferschutzplanung  als "Rastplatz  gross"  bezeichne-

ten  Rastplätze  sind  bereits  bestehend.  Als  neu anzulegen  auf-

genommen  wurden  lediglich  Rastplätze  mit  der  Bezeichnung
"Rastplatz  klein".  Unter  "Rastplatz  klein"  sind  einfache  Sitz-
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bänke  zu verstehen.  Die Rastplätze  werden  zur  besseren  Les-

barkeit  mit  einem  separaten  Symbol  für  bestehende  und neu
anzulegende  Rastplätze  versehen.  Die definierte  Ausstattung

der  Rastplätze  wird  als  zweckmässig  erachtet  und beibelassen.

Zudem  sollen  keine  zusätzlichen,  neu anzulegenden  Rastplätze

in die Uferschutzplanung  aufgenommen  werden.

29.3 x Wasserspielplatz  soll  in Schwimmbad  Büren  integriert

werden.
Es wird  nur  noch  der  Standort  auf  Parzelle  Nr. 52 beim  Schul-

haus  weitervefolgt.  Der  Standort  am Brückenkopf  wird  aus  der
Uferschutzplanung  gestrichen.  Eine  Integration  im Schwimm-

bad wird  nicht  als  zweckmässig  erachtet,  da der  Standort  nicht

uneingeschränkt  frei  zugänglich.

30 «i 30.i x x Kulturland  soll nicht  zwangsenteignet  werden,  die Bedürf- Die USP  wird  wie  folgt  überarbeitet:
nür  ki  il*i  irlünrlue»rli  I(!+  iaiirrl  iairi  mArilirvh  rüdi  i'iiie»r+  r1iei  kla+i  ir_

nisse  aer  canawirtscriart  xommen  nacri  irim  zu t<urz. J-j  J J % u J l Lj J J  I J l-J V  J I LJ 0  k V V I J l-J V V 1-jl  J I '-I  d  J J '-« I J J  j-jtll/-lOl  k  J-/ J C I *  a  LLI I '
..  ...k.  .4-.  .  k  ; Ä  +.  ..  .  ..:+.  ..  . .  .  ..  ..  .$  A .-..  ö  .  -  .l  L.  .-.  k  I-  I_  A A  /  LI  a  Ill
5L;IIulALlt.LIIek5eIWt.Ikt.luIILIt.II  dul  ul:ill  rdla;!Ilt!Il  INI.  J'+'+  lnUlll.

232  und 431 werden  aus  der  USP  entfernt_  Die Erweiterunüen

auf  dem  Gebiet  des  heutigen  Hornussenplatzes  sowie  auf  der

Parzelle  486  sollen  beibehalten  werden.

Hinsichtlich  Uferwegen  werden  nur  noch  die Wegverlegungen

mit  Priorität  hoch  gemäss  Revitalisierungskonzept  verfolgt,  na-
mentlich:

> grosse  Allmend  (betriffi  Parzellen  Nr. 68, 69, 74, 76, 78, 434,

431,  629  und 233

> Heudorf  (betriffl  Parzellen  Nr. 232  und 76)
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30.2 x Auf  den  grossen  Rastplatz  auf  Parz.  Nr. 503  (USP  Nr. 7)

ist  zu verzichten,  da  durch  naheliegendes  Parkierungsan-

gebot  grosser  MenschenansammIungen  zu  erwarten

sind.  Zudem  erscheint  es  widersprüchlich,  in unmittelba-

rer  Nähe  eine  ökologische  Aufwertung  umzusetzen.  Un-

klar  bleibt  auch,  wer  für  den  Unterhalt  verantwortlich

wäre.

Alle  in der  Uferschutzplanung  als  "Rastplatz  gross"  bezeichne-

ten  Rastplätze  sind  bereits  bestehend.  Als  neu  anzulegen  auf-

genommen  wurden  lediglich  Rastplätze  mit  der  Bezeichnung

"Rastplatz  klein".  Unter  "Rastplatz  klein"  sind  einfache  Sitz-

bänke  zu  verstehen.  Die  Rastplätze  werden  zur  besseren  Les-

barkeit  mit  einem  separaten  Symbol  für  bestehende  und  neu

anzulegende  Rastplätze  versehen.  Die  definierte  Ausstattung

der  Rastplätze  wird  als  zweckmässig  erachtet  und  beibelassen.

Zudem  sollen  keine  zusätzlichen,  neu  anzulegenden  Rastplätze

in die  Uferschutzplanung  aufgenommen  werden.

30.3 x Warum  ist  der  Skulpturenwerg  Teil  der  Uferschutzpla-

nung?

Da die  Skulpturen  des  bereits  bestehenden  Skulpturenweges

grossmehrheitlich  im Gewässerraum  zu liegen  kommen,  für

welchen  ein  grundsätzliches  Bauverbot  gilt,  wird  durch  die  Fest-

legung  der  Standorte  in der  Uferschutzplanung  deren  Weiterbe-

stand  gesichert.

31 31.1 x Statt  Verlegung  und  Ausbau,  Sanierung  der  bestehenden Die  Uferschutzplanung  wird  wie  folgt  überarbeitet:

UTerwege  (InSD.  aurgruna  beaenxen  ninSicntiicn  z_u- AuT ale  wegveriegung  Im Haüll  In aen  derelCnen  HOII, Eiammer
nahmo  iirin  g_Qikoc  rli  irrah  lA/oriu:irhroifori  innon  S maff  criiuio  1/Vi+maff  iaiirrl  xioryirah+o+
I I C} I ll  I I  V (lI  I  -  LJ ll  l  s] lJ LI I  I I V V  d  V  I LI I  Il   I lJ I I !:I  1.--I I . /

A v'i  A  ry  r  S /  yrlyü  i  i vs  /'I  A  r»  e-  l  /l  {444e-  -ii  ii-  A rir'i"i  f'_  yi  s  iA  i-  i-  ts  rr-i  i  i rvs  l"i i v'i-ii  i  t-

till  uel  veiieyuiiy  ue8  VVe9e+  duö  uelll  ut.wd8;»e11du111  11111du5
in den  Bereichen  Heudorf  und  grosse  Allmend  wird  festgehal-

ten,  da die  bestehende  Wegführung  im direkten  Konflikt  mit  der

Ufererosion  durch  die  Aare  steht.  Aufgrund  der  Lage  im Gewäs-

serraum  ist  der  Weiterbestand  der  Wegabschnitte  im Falle  ei-

nes  Wegbruchs  einzelner  Wegpartien  nicht  mehr  gesichert.

Eine  erneute  Anlage  des  Weges  im Gewässerraum  wäre  nur

schwer  bewilligungsfähig,  weshalb  der  Weg  spätestens  zu  die-

sem  Zeitpunkt  aus  dem  Gewässerraum  hinaus  muss.  Für  die

von  der  Wegverlegung  betroffenen  Abschnitte  werden  die  Vor-

schriften  der  Uferschutzplanung  werden  jedoch  dahingehend

ergänzt,  dass  eine  Verlegung  erst  bei  akutem  Sanierungsbedaf
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des  bestehenden  Weges  umzusetzen  ist. Mit  dem  Eintrag  in

der  USP  ist  eine  minimale  Verschiebung  aus  dem  Gewässer-

raum  hinaus  gesichert.  Zudem  wird  verhindert,  dass  noch  mehr

Kulturland  verloren  geht,  sollte  der  Weg  dereinst  abbrechen.

31.1 x Verzicht  auf  grosse  Rastplätze,  insb.  am  Standort  im Ge-

biet  Witmatt  (USP  Nr. 7). Für  neue  kleine  Rastplätze  sol-

len Fahrverbote  auf  den  Zugangswegen  angedacht  wer-

den.

Alle  in der  Uferschutzplanung  als  "Rastplatz  gross"  bezeichne-

ten  Rastplätze  sind  bereits  bestehend.  Als  neu  anzulegen  auf-

genommen  wurden  lediglich  Rastplätze  mit  der  Bezeichnung

"Rastplatz  klein".  Unter  "Rastplatz  klein"  sind  einfache  Sitz-

bänke  zu  verstehen.  Die  Rastplätze  werden  zur  besseren  Les-

barkeit  mit  einem  separaten  Symbol  für  bestehende  und  neu

anzulegende  Rastplätze  versehen.  Die  definierte  Ausstattung

der  Rastplätze  wird  als  zweckmässig  erachtet  und  beibelassen.

Zudem  sollen  keine  zusätzlichen,  neu  anzulegenden  Rastplätze

in die  Uferschutzplanung  aufgenommen  werden.

32 32 x Als  Eigentümer  der  Parz.  Nr. 827  ist  er  direkt  von  der Die  Uferschutzplanung  wird  wie  folgt  überarbeitet:

urerwegveriegung  Im t_ieolet  Iseli/t-armatt  (USH  Nr. /) /-luj  dre  Wegverlegung  im Hättli  in den  Bereichen  Höll,  Bammer-
hrriffüri  ginü  jlh+ri  inri  efüne:ie  I ünrle»e  e»rFnln+  ni  ir  iin+eir rna++  ernuiei  l/lli+rnaff  iaiird  itaifüa'i+ü+
LI C; ll  1J I I  I I.  ll I  rl  LI ll   k IJ I I !,l ö  C; ll I C; J CI  I I lJ C; O C; I I IJ I d  l I I !.I I l-I I IlOI
A.-  ().-...I;.......  A...  ..  .i.  -  -  Ü  --I-  -  -  -4  -  i-  --i-A  --l-  -  -

I I I a  k k a  tJ  VV I C  V V ILI  I I a  Ll  VV Il  u  V  0I  L  I ul  I LC.  l.

/l  -  A  ..  l  /.-I.-.  . -  ...  A  .-  .-  l  A t.-  ...  .-  .-  .-..  . -  j-  -  /'  a'av  .  .a  .-  -  .-  --.  . -  t.  :--.  . -

f

ut.l  Dt!u1119uIRj,  uel:»:b el elllt!tl  r'i1:!d11:!1:5füj: Ht vleNaL;llel
Form  erhält.

Äussert  zudem  Bedenken  hinsichtlich  Tierwohl  aufgrund

eines  erhöhten  Besucheraufkommens  im Häftli.

ÄII  uel veiiet3uii9  ueb  Vvbt3eb  dub  uElll  ueWasselldulll  Illlldus
in den  Bereichen  Heudorr  und  grosse  Allmend  wird  festgehal-

ten,  da die  bestehende  Wegführung  im direkten  Konflikt  mit  der

Ufererosion  durch  die  Aare  steht.  Aufgrund  der  Lage  im Gewäs-

serraum  ist  der  Weiterbestand  der  Wegabschnitte  im Falle  ei-

nes  Wegbruchs  einzelner  Wegpartien  nicht  mehr  gesichert.

Eine  erneute  Anlage  des  Weges  im Gewässerraum  wäre  nur

schwer  bewilligungsfähig,  weshalb  der  Weg  spfüestens  zu  die-

sem  Zeitpunkt  aus  dem  Gewässerraum  hinaus  muss.  Für  die

von  der  Wegverlegung  betroffenen  Abschnitte  werden  die  Vor-

schrifflen  der  Uferschutzplanung  werden  jedoch  dahingehend

ergänzt,  dass  eine  Verlegung  erst  bei  akutem  Sanierungsbedarf
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des  bestehenden  Weges  umzusetzen  ist. Mit  dem  Eintrag  in

der  USP  ist eine  minimale  Verschiebung  aus  dem  Gewässer-

raum  hinaus  gesichert.  Zudem  wird  verhindert,  dass  noch  mehr

Kulturland  verloren  geht,  sollte  der  Weg  dereinst  abbrechen.

33 33.  1 x Der  Kanton  Bern  ist Eigentümer  der  Parzellen  2, 3, 7, 293

und  435.  Zudem  ist der  Kanton  Bern  entlang  des  Häftli

(I.JGK)  süwie  entlang  des  Nidau-Büren-Kanals  und  der

Aare  (II.JGK)  gem.  Art.  9 Abs.  3b WBG  wasserbaupflich-

tig. Bemerkungen  Uferweg:

- Nr.l  (USP  Nr. 1): Der  neue  Weg  muss  mit  Unterhalts-

Die Rückmeldung  wird  zur  Kenntnis  genommen.  Bei der  Wei-

terbearbeitung  der  Uferschutzplanung  wird  überprüff,  wie  diese

mit  der  Planung  vereinbart  werden  können.

fahrzeuge  in Dimension  eines  Traktors  befahrbar  sein.

Ein  tragfähiger  Schotterrasen  genügt.

- Nr. 4,3,5  (USP  Nr. 7): Auf  Kiesschüttung  kann  ver-

zichtet  werden,  wenn  das  Ufer  der  natü;lichen  Erosion

überlassen  wird.  Zudem  muss  der  neue  Weg  mit  Un-

terhaltsfahrzeuge  in Dimension  eines  Traktors  befahr-
bar  sein.

- Nr. 7 (USP  Nr. 1 ): Vorhaben  kann  nicht  nachvollzogen

werden.
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33.2 x Für  Notausstiege  werden  sie evtl.  Bedafsnachweis  ein-

fordern.

Weisen  auf  grundsätzliches  Bauverbot  im Gewässerraum

hin und  dass  Bauvorhaben  (neue  Notausstiege)  Unter-

haltsarbeiten  nicht  verhindern  dürfen.

Der  Kanton  als Grundeigentümer  verlangt  in jedem  Fall

die Errichtung  einer  befristeten  Dienstbarkeit,  damit  die

Verantwortlichkeit  für  die  Treppen,  über  die  Dauer  deren

Existenz,  gesichert  ist.

Damit  ein Notausstieg  seine  Funktion  erfüllen  kann,  ge-

nügt  eine  Breite  von  50 cm.  Art. 18 UeV  soll  entspre-
chend  angepasst  werden.

In der  Uferschutzplanung  werden  alle  bereits  bestehenden  Not-

ausstiege  abgebildet,  um deren  Bestand  zu sichern.  Auf  eine

Aufnahme  von  weiteren  neu anzulegenden  Notausstiegen  wird
verzichtet.

Die Notausstiegbreite  von  50 cm wird  in der  Weiterbearbeitung

berücksichtigt.

33.3 x Nr. 9 (USP  Nr. 1-3)  & Art.  40 UeV: Der  Hinweis  wird  zur  Kenntnis  genommen.

Es kann  keine  Zustimmung  des  Kantons  in Aussicht  ge-

stellt  werden,  da der  Skulpturenweg  keine  Standortge-

bundenheit  aufweist  und  daher  voraussichtlich  im Gewäs-

serraum  nicht  bewilligungsföhig  ist.

Zudem  würden  sie,  je nach  Bauweise,  die  Unterhaltsar-

beiten  behindern  (Verweis  auf  Art.  39a  WBV).

33.4 x Das  AWA  stellt  grundsätzlich  keine  Flächen  für  Rast-

plätze  zur  Verfügung,  da dies  der  ökologischen  Vernet-

zung  im Gewässerraum  widerspricht.  Falls  dennoch  Lö-
sung  gefunden  wird,  würde  Gemeinde  für  den  Unterhalt

der  Rast-  und Wasserspielplätze  aufkommen  müssen.

Die Eingabe  wird  zur  Kenntnis  genommen  und bei der  Weiter-

bearbeitung  der  USP  berücksichtigt.

33.5 x - Nr. 13  (USP  Nr. 1-6):  Massnahme  im USP  Nr. 2 be- Generell:  Die  Hinweise  werden  zur  Kenntnis  genümmen.  Im

triffl  Wasserbaupflicht  der  I. JGK.  Der  Bau  einer  fester
Uferverbauung  auf  diesem  Abschnitt  bedarf  vertieffer

weiteren  Verlauf  der  Planung  sollen,  wo notw-endig  vertieftere

Abklärungen  stattfinden  und  Alternativen  in Betracht  gezogen

werden.
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Abklärungen  und  scheint  aus  heutiger  Sicht  nicht  be-

willigungsfähig.

Massnahmen  USP  Nr. 3-6  betreffen  Wasserbaupflicht

der  Il. JGK,  insb.  entlang  der  Aare  müssten  weiterge-

hende  Massnahmen  zusammen  mit  dem  AWA  und

dem  OIK  Ill geprüff  werden,  inwiefern  eine  Hartver-
bauung  dem  Art.  8 WBG  entspricht.

Es ist  zu prüfen,  ob die Sanierung  des  heutigen  Zu-

standes  noch  mit  einfachen  Unterhaltsmassnahmen

zu bewerkstelligen  ist oder  ob es allenfalls  bereits  ein

WiederhersteIIungsprojekt  bedaf.

Der  Kostenträger  ist die Il. JGK  und nicht  das  TBA.

- Nr. 14 (USP  Nr. 7): Wünschen,  dass  Revitalisierungs-

Zu fülgenden  Punkten  können  bereits  konkretere  Rückmeldun-
gen  gegeben  werden:

Zu Nr. 14  (USP  Nr. 7): Es wird  geprüft,  ob das  Revitalisie-

rungskonzept  dem  Erläuterungsbericht  zur  USP  als  Anhang
beigelegt  werden  kann.

Zu Art.  20 Abs.  2 UeV: Die Formulierung  des  Artikels  lässt

auch  andere  Methoden  zu. Der  Absatz  bezweckt  lediglich,  dass

wo immer  dies  möglich  und  sinnvoll  ist, ingenieurbioIogische

Massnahmen  gewählt  werden  sollen.  Auf  eine  Umformulierung
iaiird  &'ilyliia'vk  rteir'iii+k*z_*

konzept  Häffli  als Unterlage  verfügbar  gemacht  wira.
Auch  sollen  entsprechende  Abschnitte  im USP  Nr. 7

eingetragen  werden.

- Nr. 14,15,18  (USP  Nr. 7): Sollten  sich  die  Verantwort-

VV Il u I U I S Il L  I I V ff  I L  ILI I le  l.

Zu Art.  23-28,  34, 36 (Fahrverbote):  Die  Signalisation  der  Fahr-

verbote  wird  in der  Uferschutzplanung  nur  hinweisend  darge-

lichkeiten  bezüglich  Gewässerunterhalt  verändern,  ist

dies  unter  der  Gemeinde  Büren,  dem  AWA  und der
ANF  zu koordinieren.

- Art.  17  Abs.  3: Alle  Eingriffe  in Ufervegetation  sind  be-

stellt.  Sie  ist somit  kein  festlegender  Inhalt  der  Uferschutzp-la-

nung,  weshalb  auf  die Forderung  nach  zusätzlichen  Fahrverbo-
ten im Rahmen  der  Revision  der  Uferschutzplanung  nicht  ein-
gegangen  werden  kann.

willigungspflichtig  (Art.  '>1 & 28 WBV.-Ausführung  von

Unterhalts-  und Pflegeeingriffen  liegen  in Verantwor-

tung  des  Wasserbaupflichtigen.

- Art.  20 Abs.  2 UeV:  Auf  Einschränkung  auf  rein  inge-

Die erhaltenen  Mitwirkungseingaben  haben  jedoch  gezeigt,

dass  die Signalisationen  fehlerhaff  sind  und nochmals  überprüft
werden  müssen,  damit  die  bestehende  Situation  korrekt  darge-

stellt  werden  kann.

nieurbiologische  Massnahmen  ist zu verzichten,  dTh
Uferböschung  teils  so steil  ist, dass  solche  Massnah-

men  voraussichtlich  nicht  ausreichen  würden.  Zudem

ist die naturnahe  Ufergestaltung  bereits  gesetzlich  ge-

nügend  verankert.
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- Art.  41 UeV:  Büotsanliegeplätze  stehen  in Wider-

spruch  zu Ufervegetation  und Bäumen.  Deshalb  muss

entlang  der  Anliegeplätze  auf  einen  hohen  Baumbe-

stand  verzichtet  werden,  um Zielkonflikte  zu vermei-

den.

- Art.  23-28,  34, 36 (Fahrverbote)  UeV:  Alle  Wege  mit

direktem  Gewässerzugang  und mit  Fahrverbot  belegt

sind,  müssen  mit  Hinweis  wie  " «exkl.  Gewässerunter-

halt»  oder  «exkl.  Behördliche  Fahrten»  versehen  wer-

den.

34 34.1 x x Massnahmen  1-6  sowie  14-'16  und 18 unnötig,  da Verlust Uie USH  wim  wie  jolgt  üOeraröeitet:

an Kulturland  zu hoch  ist. Der  Kulturlandverlust  wird  wo möglich  reduziert.  Die Natur-

schutzgebietserweiterungen  auf  den  Parzellen  Nr. 544  (Höll),

232  und  431 werden  aus  der  USP  entfernt.  Die Erweiterunaen
auf  dem  Gebiet  des  heutiaen  Hornussenülatzes  süwie  auf  der

f
Parzelle  486  sollen  beibehalten  werden.

Hinsichtlich  Uferwegen  werden  nur  noch  die Wegverlegungen
mit  Priorität  hoch  gemäss  Revitalisierungskonzept  verfolgt,  na-

mentlich:

> grosse  Allmend  (betriffi  Parzellen  Nr. 68, 69, 74, 76, 78, 434,

431,  629  und 233

> Heudorf  (betriffl  Parzellen  Nr. 232  und  76)

34.2 x Sie  lehnen  Standort  Brückenkopf  für  den  Wasserspiel-

platz  auf  der  Parz.  Nr. 523  ab, da sie Eigentümer  dieser

Fläche  sind.  Dem  Standort  Schulhaus  (Parz.  Nr. 52) stim-

men  sie hingegen  zu, da dieser  hinsichtlich  Unfallgefahr

und Unterhalt  per  se besser  geeignet  sei.

Zudem  schlagen  sie  als alternative  Option  für  einen  Was-

serspielplatz  am linken  Kanalufer  die Gemeindeparzelle

Es wird  nur  noch  der  Standort  auf  Parzelle  Nr. 52 beim  Schul-

haus  weitervefolgt.  Der  Standort  am Brückenkopf  wird  aus  der

Uferschutzplanung  gestrichen.
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Nr.  484  vor,  da  dort  mit  vergleichsweise  geringem  Auf-

wand  ein  Spielplatz  realisiert  werden  kann.

35

»

35.1 x Forderung  einer  durchgehenden  Baumpflanzung,  z.B.  mit

Weiden,  entlang  beider  Uferseiten  des  Kanals.

Baumpflanzungen:

Generell:  In der  USP  wird  neu  für  bestehenden  und  neu  anzu-
riflari'iianrlein  (2öi  imei  eiin  eziriara+eie  Qrimkyl  füriiaieiR'ihr'+

NaCn  seiner  hlnscriatzung  riat  ale  vvaSSerqualltfü  über H Il a  I Ij_ OI I u  C. I I LJ a  u  I I I C C. II I ö0  pCI  I a  LC ;) u  Y I I I LI1J I C. Il 19 C. I u  I Il L.
/l  - - +  +  #  sk  #  I k  a4 #  a-  (_ :   A  l- - -  -  -  --l-  :-4  -   -Il-  -  -  - - -  -  -  - - -  !l  -  -  -  -  --l-  -

die  Jahre  abgenommen,  u.a.  durch  Eintrag  von  Dünge-

mitteln  aus  der  Landwirtschaft  und  der  Baumschule  Leh-

mann.  Gleichzeitig  habe  die  Algenbildung  zugenommen.

Ohne  entsprechende  Massnahmen  zur  Verbesserung  der

Wasserqualität  erachtet  sie  die  Uferschutzplanung  als

nicht  sinnvoll.

/-1u5:»e111d1u utab ,)It!uluIKIÄjjt!LlIt!lb.  dlle  IlEu  dllj:upllfül«ElluEll
Bäume  werden  aus  den  Uferschutzplänen  gestrichen.  Es  ver-

bleiben  nur  bereits  bestehende  Bäume  in der  USP  vermerkt.

Im Siedlungsgebiet:  An  der  Forderung  zur  Pflanzung  neuer

Bäume  wird  festgehalten,  da  mit  durch  Bepflanzung  mit  Bäu-

men  das  Landschaftsbild  von  der  Aare  aus  gesehen  aufgewer-

tet  wird.  Die  Pflanzung  eines  neuen  Baumes  wird  mit  Eingabe

eines  Baugesuches  fällig.  Die  exakte  Baumposition  kann  im

Rahmen  des  Baugesuches  definiert  werden.

Wasserqualität:

Die  Ausscheidung  des  Gewässerraums  im Uferbereich  der

Aare  im Rahmen  der  0rtspIanungsrevision  von  2021  lässt  keine

intensive  Bewirtschaffung  mehr  zu und  die  Wasserqualität  soll

dadurch  weniger  beeinträchtigt  werden.  Die  Auswirkung  dieser

Festlegung  lässt  sich  erst  über  die  Zeit  messen.  Aufgrund  des-

sen  werden  im Rahmen  der  Uferschutzplanung  keine  zusätzli-

chen  Festlegungen  vorgenommen.
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35.2 x Sie  sind  so zu gestalten,  dass  ein einfaches  Ein-  und

Aussteigen  möglich  ist. Zusätzlich  sollten  Kiesflächen  an-

gelegt  werden,  insb.  in den  Gebieten  Ländte  und Rütifeld.

(Bemerkung:  Notausstiege  sollten  nicht  nur  dem  Aus-

stieg,  sondern  auch  dem  Einstieg  für  Badende  dienen.)

Das  Vorhandensein  von  Notausstiegen  steht  im direkten  Wie-

derspruch  mit  dem  grundsätzlichen  Bauverbot  im Gewässer-

raum.  Alle  bereits  bestehenden  Ausstiege  unterliegen  einer

AusnahmebewilIigung.  Der  Kanton  als Grundeigentümer  ver-

langt  in jedem  Fall  die Errichtung  einer  befristeten  Dienstbar-

keit,  damit  die  Verantwortlichkeit  für  die  Treppen,  über  die

Dauer  deren  Existenz,  gesichert  ist. Damit  ein Notausstieg

seine  Funktion  erfüllen  kann,  genügt  eine  Breite  von  50 cm.

Das  Notaussteige  auch  als Einstiege  genutzt  werden,  kann

nicht  verboten  werden.

3Ö 36.  1 x Erachtet  neue  Rast-  und  Wasserspielplätze  als kontra- Rastplätze:

proauxtiv,  aa Naturraum  venoren  gent Alle  in der  Uferschutzplanung  als "Rastplatz  gross"  bezeichne-

f

ten  Rastplätze  sind  bereits  bfütehend. Als  neu  anzulegen  auf-

genommen  wurden  lediglich  Rastplätze  mit  der  Bezeichnung
"Rastplatz  klein".  Unter  "Rastplatz  klein"  sind  einfache  Sitz-

bänke  zu verstehen.  Die Rastplätze  werden  zur  besseren  Les-

barkeit  mit  einem  separaten  Symbol  für  bestehende  und neu
anzulegende  Rastplätze  versehen.  Die definierte  Ausstattung

der  Rastplätze  wird  als  zweckmässig  erachtet  und beibelassen.
Zudem  sollen  keine  zusätzlichen,  neu  anzulegenden  Rastplätze

in die Uferschutzplanung  aufgenommen  werden.

Wasserspielplätze:

Die Rückmeldung  wird  zur  Kenntnis  genommen.  Aufgrund  di-

verser  Mitwirkungseingaben,  wir  nur  noch  der  Wasserspiel-

platz-Standort  beim  Schulhaus  weiterverfolgt.
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36.2 x Äussert  Unverständnis  über  Umnutzung  von  Kulturland
zur  ökologischen  Aufwertung  als Eigentümerin  und  ehem.

Bewirtschafferin  der  Parz.  Nr. 544  (Gebiet  Höll).  Sorgfälti-

ges  Bewirtschaffen  der  Parzelle  habe  die Natur  nicht  be-

einträchtigt.

Die  USP  wird  wie  folgt  überarbeitet:

Die  Naturschutzgebietserweiterungen  auf  den Parzellen  Nr. 544

(Höll),  232  und  431 werden  aus  der  USP  entfernt.  Die  Erweite-

rungen  auf  dem  Gebiet  des  heutigen  Hornussenplatzes  sowie
auf  der  Parzelle  486  sollen  beibehalten  werden.

37 «z 37.1 x Die ökologische  Aufwertung  im Gebiet  Hornusser-

platz/Höll  erfordern  seiner  Ansicht  nach  einen  höheren
l/l/accorc+onrl  rlor  Al+on  Aaro  alc  rloryoi+  rioriohon  gr  ho_

Die Bedenken  werden  zur  Kenntnis  genommen.  Mögliche  Aus-

wirkungen  werden  im Rahmen  der  Erarbeitung  eines  konkreten  i
1/l/accorhai  inrriiok+e  ft'ir  rlac  ho+rriffono  (a'Aohio+  im  no+üil  f'ihor_

V V I-j    l  j -  l(;l  j j lJ t-j  j I } j k  j j /l  I-k j  I-jj  -  l-j  l;i  j   jL i  j-a !:l  I-a l-I I-a j j   j lJ   -
$t  'i r«k+y4  A  -s t-  +  A -%-II  I r+l"i  A  iy  C-'i4-  - --4 +  s-  ry  ri  i vs  ts  A  »i'  /l  vs  k-'=   -FI A

V V CI sl  sl  le  lij(-l  IJ )J I lJJ  I % l  sl I IJ I lJ  (-l sl IJ l.a k I lJ  I I  I I I-a %-I %.a ljl  %i k ll I I LJ  lCI  ll IJ lJ  l.-I-
i-=rf'i4

f

lufüllLt.L,  uCk55 uduulL;ll  ule C11LWC155e1u11jJ uel /-lllLldulld-
chen  im Häfili  über  Drainagen,  die unterirdisch  mit  der  AI-

ten  Aare  verbunden  sind,  nicht  mehr  funktioniert,  da

diese  auf  ein bestimmtes  Wasserniveau  angewiesen
sind.

Daher  wird  eine  Garantie  gefordert,  dass  die  Entwässe-
rung  weiterhin  gewährleistet  bleibt.  Zudem  stellt  sich  die
Frage,  wer  die Kosten  übernimmt,  falls  bauliche  Mass-

nahmen  eforderlich  werden.

pl  ulL.

37.2 x Statt  Skulpturenweg  wird  ein Platz  in der  Altstadt  vorge-

schlagen.
, Da der  Skulpturenweg  bereits  besteht,  wird  der  Vorschlag  alter-

nativ  einen  Skulpturenplatz  in der  Altstadt  zu erstellen,  nicht

weitervefolgt.

38 38.1 x Äussern  unter  Verweis  auf  das  See-  und Flussufergesetz

(SFG),  dass  Uferwege  grundsätzlich  Fussgängern  und

Velofahrern  vorbehalten  sein  müssen.  Motorfahrräder
iinrl  cr;hnollo  gJlikpq  föplhp  kliimmpr1  qinrl  rlghpr  711 veir-

Signalisatiün:

Wir  bedanken  uns  für  die diversen  Hinweise  zur  Signalisation.
lJ I I tJ -I  t.= I Il Il-II1-  L_ -  Lj  I- -  u  -= 191-1  u  l-l  I  IJ I I Il I - -  - / -  - - - -  -  -  - - -  - -  -  - -  -
kiy_  +üi-i  C_z+e-zr«+kerrl  e-irirl  #yli"iürrla  l/ljeriüke+hni++ei  hin_ Die  Siünalisatiün  der  Fahrverbüte  wird  in der  Uferschutzüla-
LI I O LC. I I. C  I I k;5 IJ I e  L  I I e  I I u 811 I u I u  I !l  e  I I u  C V V C. j,4 a  u  )l..I  Il Ill  LO I Ill  I-

« sichtlich  Sianalisieruna  anzuoassen:  - nung  nur  hinweisend  dargestellt.  Sie  ist somit  kein  festlegender

Inhalt  der  Uferschutzplanung,  weshalb  auf  die  Forderung  nach
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- Kanalstrasse  (Nordufer1,  Gemeindearenze  Dotziaen zusätzlichen  Fahrverboten  im Rahmen  der  Revision  der  Ufer-

bis Gemeindeqrenze  Meienried:  Siqnal  2.13  statt' schutzplanung  nicht  eingegangen  werden  kann.

2.14.  Der  Wegabschnitt  ist eine  nationale  Veloroute

und muss  auch  für  «schnelle>»  e-Bikes  befahrbar  sein.

- Uferweq  Sektor  Baumschule  bis Gemeindeqrenze

Die erhaltenen  Mitwirkungseingaben  haben  jedoch  gezeigt,

dass  die Signalisationen  fehlerhaff  sind  und nochmals  überprüff

werden  müssen,  damit  die  bestehende  Situation  korrekt  darge-

Meinisberq:  Siqnal  2.14  statt  2.13.  Für  Alltagsverkehr

muss  der  Kanton  auf  Jurastrasse  Massnahmen  er-
greifen.

- Uferweq  Bürechöpfli:  Das  dreiteilige  Fahrverbot  ist bei

stellt  werden  kann.

Weitere  Anliegen:

der  Einmündung  in die Bielstrasse  aufzustellen,  um zu
verhindern.  dass  der  Wea  vün  Moförfahrzeuaen  be- Uferweq  Scheuren-Häqni:

fahren  wird  und Fahrzeuge  im Waldareal  sowie  auf Das  Anlieqen  wird  zur  Kenntnis  qenommen  und im weiteren
wassernahen  Kiesplätzen  abgestellt  werden.  Als  Er- Verlauf  der  Planunq  qenauer  untersucht.
satz  für  diese  illegalen  Abstellplätze  könnte  der  offizi-

elle  Parkplatz  westseitig  (Gmd.  Meienried)  erweitert
werden.

- Uferweq  Scheuren-Häqni:  Festlegung  des  Uferwegs

Querung  Uferweg/\/eloweg  mit  Jurastrasse,  Brückenkopf  Nord

(Holzbrücke):_Die  Anregung  wird  zur  Kenntnis  genommen.  Eine

solche  Verbindung  wurde  bereits  in der  Vergangenheit  geprüft,
iüd  yyk  -il  Il/'l  ri  i  v'» A üry  k  ly  v-r=-'=+i  +  »l'i  I%  P  Il  fi  -s  xl-l-  -  -l-  -  i4 - --i--l-  - - - -  -  - - -  -

wurde  bereits  '1994 mit  der  Bedin-gunj  verknüpft,  i;

Rahmen  der  Sanierung  Bielstrasse  zu realisieren.  Ob-

wohl  der  Kanton  mittlerweile  die Strasse  saniert  hat,

wurde  der  Weg  nicht  umgesetzt.  Jetzt  wird  die gleiche

Festsetzung  erneut  gemacht,  obwohl  es kein  Sanie-

rungsprojekt  seitens  Kantons  gibt.  Zudem  wäre  die

Realisierung  des  Uferwegs  nicht  möglich,  da die  Weg-
anlage  in Gewässerraum  wäre.  Daher  wird  eine  reali-

sierbare  Strategie  mit  Koordination  der  Gemeinden

Dotzigen  und Meienried  sowie  eine  verbindliche  ter-

minliche  Festlegung  für  die Umsetzung  gefordert.  Für

die Realisierung  schlagen  sie vor,  den  nötigen  Land-

bedarf  durch  eine  Verschiebung  des  Flurwegs  Parz.

3cuubn  aurHrunu  )JILIuIt.IIIdlI:»L;IIt.I  Mdl.;lludlAt.Il  WleuEI  VelWtJl-

fen.  An der  bestehenden  Wegverbindung  wird  somit  festgehal-

ten.
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Nr. 1187  (Gde.  Büren)  und Parz.  Nr. 91 (Gde.  Dotzi-

gen)  mittels  Landumlegung  an Bielstrassse  zu erhal-

ten.  Das  brächte  folgende  Vorteile:  Möglichkeit  zur

Verlegung  der  Bielstrasse  um 3 m ins Landesinnere,

Nutzung  freiwerdende  Strassenfläche  zur  Anlage  ei-

nes  kombinierten  Fuss-  und Radwegs,  kein  Verlust
von  Kulturland.

- Querunq  Uferweq/Veloweq  mit  Jurastrasse,  Brücken-
kopf  Nord  (Holzbrücke):  Es ist zu prüfen,  ob eine

Wegverbindung  für  Fussgänger  und  Velofahrer  unter

der  Brücke  zwischen  Widerlager  und  Wasserlinie  er-

richtet  werden  kann,  da Querung  der  Radroute  mit  Ju-
rastrasse  ein erhöhtes  Gefahrenpotenzial  aufweise.

Falls  Machbarkeit  gegeben,  sollte  dies  im USP  Nr. 4

festgehalten  werden.

38.2 x Forderung  nach  einem  Betretungsverbot  (zumindest  wäh-

rend  Brut-  und Setzzeit)  im Gebiet  Hornusserplatz,  inkl.
angrenzenden  Auenwäldern.  Zudem  soll Remise  westlich

des  Hornusserplatzes  rückgebaut  und Beobachtungsturm

Häffli  verlegt  werden.  Vorschlag  neuer  Standort:  bei Park-

platz  oder  auf  anderen  Aareseite  auf  Gemeindegebiet
Safnern.

Die Signalisation  der  Fahrverbote  wird  in der  Uferschutzpla-

nung  nur  hinweisend  dargestellt.  Sie  ist somit  kein  festlegender
Inhalt  der  Uferschutzplanung,  weshalb  auf  die Forderung  nach

zusätzlichen  Fahrverboten  im Rahmen  der  Revision  der  Ufer-

schutzplanung  nicht  eingegangen  werden  kann.

Die erhaltenen  Mitwirkungseingaben  haben  jedoch  gezeigt,

dass  die Signalisationen  fehlerhaff  sind  und nochmals  überprüff
werden  müssen,  damit  die bestehende  Situation  korrekt  darge-
stellt  werden  kann.

38.3 x Baqqersee  Meienried:  Fordern  Massnahmen  wie  Bereit- Die  definierte  Ausstattung  der  bereits  bestehenden  Rastplätze
stellung  von  sanitären  Anlagen.  Zusätzlich  wird  verlangt,

dass  zusammen  mit  der  Gde.  Meienried  und  den  kanto-

nalen  Fachstellen  ein Schutz-  und Nutzungskonzept  für

die Uferschutzplanung  in diesem  Bereich  erstellt  wird.

wird  als zweckmässig  erachtet.  Eine  temporäre  mobile  Toilet-

tenanlage  wird  geprüft.  Da es um bereits  bestehende  bauliche

Möglichkeiten  geht,  wird  davon  abgesehen  eine  Festlegung

zum  Beizug  einer  externen  Stelle  vorzunehmen.
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;j9 39.1 x Seine  Parz.  Nr. 249  (USP  Nr. 7) wird  landwirtschafflich Die USP  wird  wie  folgt  überarbeitet:
r_  ei  n  ei  reil  I '  I ü  A  ür  I I Q  D ia  iir!  vs ts  i  i  R'i  r  k  y++x  l"i  ts  vs  A  /%  vs  - - -%-l-  -  - - -  -  -  - 

genutzt  qui  oer  Häcl"ie  Ist dle Anptlanzung  einer  HOCri- uOI  Il:.I  C.II.  II  I ucl  uar  wll  u I It.u  lul  ut;:iu:ii  iei  iuei  I ul  lu  I leu  dl  IAu-

e+ai  IY'I ffl  haiiI  ffl  rs ri  i +'i zei  » iri  rrs  ei  e  es h  ei  n  n  05 A  ieie-  ei  0  ä  iI  ffl  ei  » iifü orianzenaen  baume  eln  seüarates  5Vmüü1  € lnüt_TUnrt_
a  ka  I I Il  I Ilj  a  u  I I I !,l  I u  +J +J C V tJ  Ij,lO  ;5  0I  I Ca I I. LI  a  u  Il:.  8  e L}  a  u  I I I !:. V Il:.I
rl  I -'-4  -  $f  '- -  :l-  - I A I -  -l-  -4  - --l-  -  -  J411: -  -  -  - - - r '---l-  -I:-  -  JJi  -  :-  -&  - Atissprhmh  rlp_s !Sipir1Iiinnsnphip+i,'  allp  npii  gn'yiinflgnypnrlpn

f

rld[  lul IIII VVdUllSLulll  ueilutl(jt!tl  wuiue  t.ilB tjlll«lefü(:'
Bewirtschaftung  des  Ackerlandes  (Bodenvorbereitung,

Aussaat/Pflanzung,  Ernte  etc.)  erheblich  erschwert.  Aus

diesem  Grund  wird  die Massnahme  abgelehnt.

Verlust  von  Kultflächen  zu gross,  Gebiete  der  Uferschutz-

planung  bereits  heute  ökologisch  wertvoll.

- - -  -  -  -  - - - -  - -  -  -  -  -  - -  -  - -  - - q  -  9  %- -  - r  I-J  - lÄ  Il  l-= I Il-l.l  LÄ I I &  IJ  IJ  Il  IJ  I I &  l-I  Ill1-l  I

Bäume  werden  aus  den  Uferschutzplänen  gestrichen.  Es ver-

bleiben  nur  bereits  bestehende  Bäume  in der  USP  vermerkt.

Im Siedlungsgebiet:  An der  Forderung  zur  Pflanzung  neuer

Bäume  wird  festgehalten,  da mit  durch  Bepflanzung  mit  Bäu-

men  das  Landschaftsbild  von der  Aare  aus  gesehen  aufgewer-
tet  wird.  Die Pflanzung  eines  neuen  Baumes  wird  mit  Eingabe

eines  Baugesuches  fällig.  Die  exakte  Baumposition  kann  im
Rahmen  des  Baugesuches  definiert  werden.

39.2 x Verlegung  Uferwege  nur  unter  der  Bedingung,  dass  alle

Ufergebiete  wie  z.B.  Schwimmbad  und Biberbauten  be-

rücksichtigt  werden

Die  Anregung  wird  zur  Kenntnis  genommen.
Generell  wird  die Uferschutzplanung  wie  folgt  überarbeitet:

Auf  die  Wegverlegung  im Häftli  in den Bereichen  Höll,  Bammer-
matt  sowie  Witmatt  wird  verzichtet.

An der  Verlegung  des  Weges  aus  dem  Gewässerraum  hinaus

in den  Bereichen  Heudorf  und  grosse  Allmend  wird  festgehal-

ten,  da die  bestehende  Wegführung  im direkten  Konflikt  mit  der

Uferemsion  durch  die  Aare  steht.  Aufgrund  der  Lage  im Gewäs-

serraum  ist der  Weiterbestand  der  Wegabschnitte  im Falle  ei-

nes  Wegbruchs  einzelner  Wegpartieen  nicht  mehr  gesichert.

Eine  erneute  Anlage  des  Weges  im Gewässerraum  wäre  nur

schwer  bewilligungsfähig,  weshalb  der  Weg  spätestens  zu die-

sem  Zeitpunkt  aus  dem  Gewässerraum  hinaus  muss.  Für  die
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von  der  Wegverlegung  betroffenen  Abschnitte  werden  die  Vor-
schriften  der  Uferschutzplanung  werden  jedoch  dahingehend

ergänzt,  dass  eine  Verlegung  erst  bei akutem  Sanierungsbedarf

des  bestehenden  Weges  umzusetzen  ist. Mit dem  Eintrag  in

der  USP  ist eine  minimale  Verschiebung  aus  dem  Gewässer-

raum  hinaus  gesichert.  Zudem  wird  verhindert,  dass  noch  mehr

Kulturland  verloren  geht,  sollte  der  Weg  dereinst  abbrechen.

4U 40.1 x Beantragen  bestehende  Notausstieqe  auf  Höhe  Parz.  Nr. In der  Uferschutzolanuna  werden  alle  bereits  bestehenden  Not-
99ti  & ;zib  (/-lareweg  2!:i) ebenjalls  in USt'  (Nr. 3 & 4) aut- ausstiege  abgebildet,  um deren  Bestand  zu sichern.  Auf  eine
71  inz»hmzin  i inrl  im  Dahmein  deir  I I#üre+hi  i+'iizlüyi  iniai  61  iea /l  i  4z  -i  l"i  rv'i  ts  l  I/%  vs  y t  iy  i+y  ry  i"i  y  ry  i  i  -s  i'i<  i  - L'-«  »  --I--11i1-4  -  - - --4i-  -  -  -  - --:--l
z_ull0lllllöll  ullu  IIII  IlalllllOll  ucl  üieispiiu«HiaiiuiiH  du5-
-..l....-.---

riurtratiuie  vurt wt.nt;rt.rt  treu atrzLlleLlt.HutjH  1Nfüiju55k1a1e11 WIILI
j_uut!55EI  II.

Beantragen  zusätzliche  Notausstieg  am linksseitigen  Ka-

nalufer.  Ihr  Vorschlag:  auf  Höhe  Parz.  Nr. 375  & 523.

verzicniei.

40.2 x Hinweis:  Die beiden  Fahrverbote  auf  dem  Uferweg  Ju-
rastrasse-Schwimmbad  sind  im USP  Nr. 3 nicht  korrekt
dargestellt.

Die  Signalisation  der  Fahrverbote  wird  in der  Uferschutzpla-
nung  nur  hinweisend  dargestellt.  Sie  ist somit  kein  festlegender

Inhalt  der  Uferschutzplanung,  weshalb  auf  die  Forderung  nach

zusätzlichen  Fahrverboten  im Rahmen  der  Revision  der  Ufer-
schutzplanung  nicht  eingegangen  werden  kann.

Die erhaltenen  Mitwirkungseingaben  haben  jedoch  gezeigt,
dass  die Signalisationen  fehlerhaft  sind  und nochmals  überprüft

werden  müssen,  damit  die  bestehende  Situation  korrekt  darge-
stellt  werden  kann.
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g
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41.1 x Äussert  unter  Verweis  auf  das  See-  und  Flussufergesetz

(SFG),  dass  Uferwege  grundsätzlich  Fussgängern  und

Velofahrern  vürbehalten  sein  müssen.  Motofahrräder

und  schnelle  E-Bikes  (gelbe  Nummer)  sind  daher  zu  ver-

bieten.  Die  Uferweae  sind  daher  mit  dem  dreiteiliaen

Die  Signalisation  der  Fahrverbote  wird  in der  Uferschutzpla-

nung  nur  hinweisend  dargestellt.  Sie  ist  somit  kein  festlegender

Inhalt  der  Uferschutzplanung,  weshalb  auf  die  Forderung  nach

zusätzlichen  Fahrverboten  im Rahmen  der  Revision  der  Ufer-

schutzolanuna  nicht  einaeaanaen  werden  kann.
Fahrverbüt  (Siünal  2.141  zu  siünalisieren.  mit  Ausnahme Die  erhmtenen  Mifüvirkunüst_inüah+_n  hahpn  mrlnr:h  rip;ppirit

von  Kanalstrasse,  Aareweg,  Reibenweg  und  Eyweg.

Für  den  Uferweg  entlang  der  Bielstrasse  enthält  der  USP

(Nr.  1) keine  realisierbare  Strategie.  Zudem  ist  kein  Sa-

nierungsprojekt  seitens  Kantons  für  die  Bielstrasse  be-

kannt  ist.

-  ' -  -  "  '  -  ' a -  "  -  ' a ' - ' a a "  a a a a -  a a i)  -  -  a a a Q  -  -  -  a a a a -  -  -  a a J -  -  -  -  a a ij--  -  a Q  o I

dass  die  Signalisationen  fehlerhaff  sind  und  nochmals  überprüft

werden  müssen,  damit  die  bestehende  Situation  korrekt  darge-

stellt  werden  kann.

41 .2 x Fordern  Rückbau  der  1 ü Bootsanlegeplätze  vor  dem

Schloss  sowie  der  14  Anlegeplätze  vor  dem  Schulhaus

aufgrund  Bedenken  hinsichtlich  potenziell  schlechter  Auf-

enthaltsqualität  (insb.  falls  Wasserspielplatz  beim  Schul-

haus  (Parz.  Nr. 52)  realisiert  würde).  Zudem  sind  Anlage-

plätze  schlecht  erschlossen.  Daher  wird  Verlegung  an die

Kanalstrasse  im Gebiet  Industriezone  Kleine  Ey  vorge-

schlagen.

Die  Bootsanlegeplätze  werden  beibehalten.

41 .3 x Fordern  zusätzlich  Rückbau  von  Materialschuppen

(Hausnr.  64)  auf  Parz.  Nr.  459  (USP  Nr. 7).

Die  an den  Hornusserplatz  angrenzenden  Waldflächen

sollen  stark  ausgelichtet  werden,  um  die  künffige  renatu-

rierte  Fläche  (Hornusserplatz)  als  attraktive  Brutplätze  für

bodenbrütende  Vögel  zu gestalten.

Der  Materialschuppen  auf  der  Parzelle  459  ist  bereits  als

Störobjekt  in der  USP  vermerkt.  Ein  Rückbau  wird  mittelfristig

angegangen.
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41 .4 x Baqqersee  Meienried Die  definierte  Ausstattunq  der  bereits  bestehenden  Rastolätze

- Festlegungen  im Gebiet  BürechöpfIi/Baggersee  wei-

sen  keine  naturschutzfachIiche  Konzeption  auf.  Es

fehlen  notwendige  Infrastrukturen  wie  Toiletten  sowie

klare  Abgrenzungen  zu  sensiblen  Naturschutzflächen.

Auch  soll  Wildparkieren  in Waldarealen  und  Wasser-

nähe  unterbunden  werden.  Daher  wird  gefordert,  bau-

und  planungsrechtliche  Grundlagen  für  geeignete

Massnahmen  in der  Uferschutzplanung  festzulegen.

- Areal  liegt  innerhalb  des  Schutzgebiets  BLN  1302

(Alte  Aare-Alte  Zihl).  Die  dazugehörigen  Schutzziele

sind  in der  Uferschutzplanung  nicht  erwähnt.  Daher

wird  für  die  Weiterbearbeitung  in diesem  Gebiet  der

Beizug  von  Fachleuten  sowie  den  kantonalen  Natur-

und  LandschaffsschutzsteIIen  gefordert.

wird  als  zweckmässig  erachtet.  Eine  temporäre  mobile  Toilet-

tenanlage  wird  geprüfi.

Da  es um bereits  bestehende  bauliche  Möglichkeiten  geht,  wird

davon  abgesehen  eine  Festlegung  zum  Beizug  einer  externen

Stelle  vorzunehmen.

42 42.1 x Als  Eigentümer  der  Parz.  Nr. 1 59ü  sind  sie  von  der  ge- Die  USP  wird  wie  folgt  überarbeitet:

planten  Bepnanzung  eines  hocristammoaums  Detrotten Generell:  In Oer USH  Wlm  neu  tür  OeSterienden  und  neu  anZu-

g (USP  Nr. 3). Sie  lehnen  dies  ab,  da sie  Bedenken  hin-
cirahflirh  Qrahörlon  rli  irr-h  lA/i  iryoln  an  naholioriorirlon  Q:ii  i_

pflanzenden  Bäume  ein  separates  Symbol  eingeführt.
jli  iccorhalh  rloc  Qiorlli  inncnohio+c'  !:IIICl  noi  i  anyi  inflanyonrlon

 j  j jljj  lJ  j j l-'   l j I-T j-J '-4- j j lJ   j % j j V V lJ j   jj j  j j j jl-jj  j  jj  l-a !:l   j j lJ   j j l-J €aj  
iiiyrlzyv'-  k-'=ky-'-  7-  -'l»  -  -  --  -  -k  -  -  -I;e=  rs_ v'-riy_  v"= 01-'4-i-yrk-'f14

r  lJ s} s} '  j j j CII j  1J 1-a sl l-'  j '-0 lJ jl-jl  j !:l  s!  !:l  '-a ljj   L   C} Il  '  j I  LJ [:A j I  j-l H j j CÄ I j L- '  j I 1J  I j
0  A-  - -  -  - - ierdüy  -s  i i e-  A  yy  I V»re-  yk  - -+ -  -I  -'  -  -  -  -  /%  e-4r;  yk  «  -  C  -  - - -  -

welAt.Il  Ilduell.  z_uueiii  ;»!it.üiieii  ulO  OllqOll  rleuzvellldll- D  d  u  IIIt.  VVC. I uC.II  d  u  ;öl u  e  II u  It.l  SILIIIu  kj_lJld  IItjlI  LI t.;5  ll  ILII  el  I. C5  Vt.  I-

nisse  sowie  ein  bereits  vorhandener  Baum  an ihrer bleiben  nur  bereits  bestehende  Bäume  in der  USP  vermerkt.

Grundstücksgrenze  gegen  die  Pflanzung. Im Siedlungsgebiet:  An  der  Forderung  zur  Pflanzung  neuer
f)  a  - - -  -  - - 0 i sä  $  +  4-'- #  k-'-14  -  -  -l-  -  ;4 -l-  ---l-  ö  -  -  0  #  #  -  - - -  -  -  ;4 j)  a  - -

«"-
Ddulllt:!  Wllu  1E5k9E11dILE11, ud IIIIl  uulUll  0t!plli:lllj:ulRJ  Illlk  t)du-
men  das  Landschaffsbild  von  der  Aare  aus  gesehen  aufgewer-

tet  wird.  Die  Pflanzung  eines  neuen  Baumes  wird  mit  Eingabe

eines  Baugesuches  fällig.  Die  exakte  Baumposition  kann  im

Rahmen  des  Baugesuches  definiert  werden.

42.2 x Durch  die  Einteilung  ihrer  Parzelle  in die  Uferschutzzone

verweisen  sie  auf  künftige  bauliche  Einschränkungen

Der  Perimeter  der  Uferschutzplanung  wurde  im Rahmen  der

Revision  der  Uferschutzplanung  für  das  Siedlungsgebiet  nicht

Juli  2025 Gruner  AG 45 / 58



Mitwirkungsbericht
buren  Bpspraare

einwohnergemeinde

ö
c
:)
!

ffi

j
2
(

z

Verfasser

der  Eingabe

o
fö
ffi

c

<
&:

Z

Betriffi

Anträge,  Anregungen,  Wünsche Stellungnahme  der  Gemeinde

o
O)
a)

z
ai

:)

l!_
a)(

J=o
=sE

(_C
m

a)c
_C_g)
OU)

.(l)  €O

Cn5
_O  g)
()OT

_!I_C

O)!

a»

a)

a:i

E
(Verweis  auf  Art.  6 Sektor  W2  USP  & Art.  75 BauG).  Sie

bitten  um eine  verbindliche  schriffliche  Auskunff,  welche

baulichen  Massnahmen  (z. B. Einbau  von  Dachfenstern,

Anbau  eines  Wintergartens)  noch  möglich  sind.  Falls  die

Einschränkungen  zu weitreichend  sind,  behalten  sie  sich

eine  Einsprache  vor.

verändert  Die  sich  im Perimeter  der  Uferschutzplanung  befin-

denden  Parzellen  waren  somit  bereits  vor  der  dieser  Revision

Bestandteil  der  Uferschutzplanung.

Hinsichtlich  Bebaubarkeit  galten  und  gelten  folglich  für  alle  Par-

zellen  innerhalb  der  Uferschutzplanung  die  Überbauungsvor-

schriffen  der  Uferschutzplanung  und  nicht  jene  des  Bauregle-

ments.  An  den  Vorschriften  der  Uferschutzplanung  wurden  je-

doch  keine  Anpassungen  vorgenommen,  welche  die  Bebaubar-

keit  weiter  einschränken.

42.3 x Auf  ihrer  Parzelle  wurden  bauliche  Massnahmen  wie  Gar-

tengestaltung  und  Hochwasserschutzmauer  mit  Zaun

durch  die  zuständige  kantonale  Stelle  überprüff  und  be-

willigt.  Es  wird  eine  schriftliche  Bestätigung  verlangt,  dass

die  Bauwerke  und  Gestaltung  auch  nach  Abschluss  der

Uferschutzplanung  Bestand  haben  und  keine  bauliche

Veränderung  von  diesen  gefordert  werden.

Der  Perimeter  der  Uferschutzplanung  wurde  im Rahmen  der

Revision  der  Uferschutzplanung  für  das  Siedlungsgebiet  nicht

verändert  Die  sich  im Perimeter  der  Uferschutzplanung  befin-

denden  Parzellen  waren  somit  bereits  vor  der  dieser  Revision

Bestandteil  der  Uferschutzplanung.

Hinsichtlich  Bebaubarkeit  galten  und  gelten  folglich  für  alle  Par-

zellen  innerhalb  der  Uferschutzplanung  die  Überbauungsvor-

schriften  der  Uferschutzplanung  und  nicht  jene  des  Bauregle-

ments.  An  den  Vorschriffen  der  Uferschutzplanung  wurden  je-

doch  keine  Anpassungen  vorgenommen,  welche  die  Bebaubar-

keit  weiter  einschränken.

43 «i 43.1 x Lehnen  die  Bepflanzung  eines  Hochstammbaumes  auf Die  USP  wird  wie  folgt  überarbeitet:

Inrer  I-'arZelle  (I%lr. 431)  aD (ut-'  INr. ..i), aa oereixs  ZWI- oenereii:  in  aer  u;br  wira  neu  rur  oestenenaen  una  neu  anzu-

«
schen  Ge5äude  und  Aare  ZWel  Bäume  VOrnanden  Slnd. pilanzenden  )=läume  ern separa[eS  S9mb01  elngefürirt.

Ausserhalb  des  Siedlungsgebiets:  alle  neu  anzupflanzenden

Bäume  werden  aus  den-UferschutzpIänen  gestrichen.  Es  ver-

bleiben  nur  bereits  bestehende  Bäume  in der  USP  vermerkt.
I vvs  ('  ;/%  A  I- - vs  i'i  e-  rv  ykiy+  /l  vs  A  ts  r  (_«  r!  /%  PI  I r»  /1-!II  I r  Dfi  -s  y  ü  i i h  iai  y  ei  i I ä  r

IIIl  OIeuIuII9;x,1euIt.k.  /-lIl  ut.l ruiueiuiiH  Lul r11d11zu119 iicuci
Bäume  wird  festgehalten,  da mit  durch  Bepflanzung  mit  Bäu-

men  das  Landschaftsbild  von  der  Aare  aus  gesehen  aufgewer-

tet  wird.  Die  Pflanzung  eines  neuen  Baumes  wird  mit  Eingabe
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eines  Baugesuches  fällig.  Die  exakte  Baumpüsition  kann  im
Rahmen  des  Baugesuches  definiert  werden.

43.2 x Durch  die  Einteilung  ihrer  Parzelle  in die Uferschutzzone

verweisen  sie auf  künftige  bauliche  Einschränkungen

(Verweis  auf  Art.  6 Sektor  W2  USP  & Art.  75 BauG).  Sie

bitten  um eine  verbindliche  schrifiliche  Auskunft,  welche

baulichen  Massnahmen  (z. B. Renovation,  Remise,  Aus-

bau Gebäude  etc.)  noch  möglich  sind.  Falls  die Ein-

schränkungen  zu weitreichend  sind,  behalten  sie sich

eine  Einsprache  vor.

Der  Perimeter  der  Uferschutzplanung  wurde  im Rahmen  der

Revision  der  Uferschutzplanung  für  das  Siedlungsgebiet  nicht
verändert  Die sich  im Perimeter  der  Uferschutzplanung  befin-

denden  Parzellen  waren  somit  bereits  vor  der  dieser  Revision
Bestandteil  der  Uferschutzplanung.

Hinsichtlich  Bebaubarkeit  galten  und  gelten  folglich  für  alle  Par-

zellen  innerhalb  der  Uferschutzplanung  die Überbauungsvor-

schrifien  der  Uferschutzplanung  und nicht  jene  des  Bauregle-

ments.  An den  Vorschriffen  der  Uferschutzplanung  wurden  je-

doch  keine  Anpassungen  vorgenommen,  welche  die Bebaubar-

keit  weiter  einschränken.

44

r 44.1 x Anträge  hinsichtlich  Wasserbezugsorte  (in 4 beiliegenden
Plänen  in der  Mitwirkungseingabe  eingezeichnet):

- Büren  Mitte  (USP  Nr. 3 & 4i:  Sollten  in diesem  Be-

Die  Anträge  hinsichtlich  Wasserbezugsorte  werden  ins Reali-
sierungsprogramm  eingearbeitet

reicn  wegen  aer  uterscriutzpianung  oauiicrie  Ande- Büren  Mitte:  Der  Hinweis  wird  zur  Kenntnis  genommen
ri  inrie»n  üi  ierioft'ihrt  iuürrlon  einrl  diüeü  urirriönfüri  mi+
I u  II  !:l C; II CI u  D S CaI u  III  L VV C. I u  C0 II, a  IlI  u u  ICia  C; V tJIj,l  a  IIj,llj,l  IIlll
.4 .  - t_ ..  . .  .  .  ..  k  - k  .  +  ....#.  .  A  -.  . L  {T  .4;..  ..  l  A  l.  .  .  .  .k  .-..  . -
uel  reueiwt.iii  ueklellellu  zuxuiiniueii  VVel:b;belLleCuLl (:l  arüirvh  lJ  eii  id  rs  rF  Q I ä  riüeifi  i rei   C  i ri  es  jl  n  riü  e  e  i i n  rs  öei  r  1 A {ä  e  ez_rkei  _

mit  Mütürsnritze  abzuüleichen.
LJ C. I C. I l..= I I I I C. u  u  tJ I I (X l_a  I I !J  I;  I u  I C;. L_ Il I C. /"1 I I p  a  S)SI u  I Ij,l u  I:.I  V V a.:}.:tl:a  I LI O-
-  - - #  -  #  -&  -  ;  -  4 - - -  -I-'  - -l':  -  -  -  i-l-  k  - - -  -  -  --l-  -  -  C'-l  I&  -  -I-  -  -  --l-  -  :-  -

- Bereich  Heudorf  & Länqefure  (USP  Nr. 7): Sollten  die
«u95U1u=i 15k vu11du119e IIIL;IIL VUHJe5e11e11. aullit!  utitiiiucii  elrrt:!
Ann:xqiinri  im  9:ahmon  rlor  I 15J) nNin  worrlon  wirrl  ain  frt'ihyoi_

Wasserbezugsorte  dort  aufgrund  der  Uferschutzpla-

nung  angepasst  werden,  bieten  sie  zur  Hand,  da bei

Erstellung  Kompromisse  bezügl.  Zugang  und  Grösse

eingegangen  werden  mussten,  die nun  korrigiert  wer-

den  könnten.

- Wasserbezugsorte  gemäss  den Plänen  im Anhang

sollen  in der  weiteren  Planung  berücksichtigt  werden.

- - - - H l-  g  g  u  - - 9  -l - - I % (-I  l- I I u  I I u  t-l  u  u  I I I 1J119  V V l-I  lJ l-I  I, V V Il lJ t-Il  I Il IJ I 14t-1-

tiger  Austausch  mit  der  Feuerwehr  gesucht.

Ein Vermerk  zu den  Wasserbezugsorten  wird  im Realisierungs-

programm  aufgenommen
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45 45.i x Korrektur  der  Fahrverbote  auf  dem  Uferweg  Jurastrasse-

Schwimmbad  im USP  Nr. 3: Statt  eines  dreiteiligen  Fahr-

Die  Signalisation  der  Fahrverbote  wird  in der  Uferschutzpla-

nung  nur  hinweisend  dargestellt.  Sie  ist  somit  kein  festlegender

VerOOtS  oestent  Dereits  neute  eln  allgemeines  Panrver- innait  Oer uterscnutzpianung,  wesnaio  aut  dle  torderung  nach
hriho 71  ic"i*ylirahon  gahniorhh+ein  im  (:'a>hme»n  rlz:ir  (:)z:iuieihn  rlar  I I'Feir_

+-l-  - -4 --I-  -  - - -  -  -  ;-l-+  -;  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - ---l-  -  l-  -  -  -
;5L;1 1uL4J1d1 lul  Ijjl  IIL;I IL ell  Ijjejjdl  IjJel  I Wtjl  tJt!l I Adl  III.
Die  erhaltenen  Mitwirkungseingaben  haben  jedoch  gezeigt,

dass  die  Signalisationen  fehlerhaff  sind  und  nochmals  überprüff

werden  müssen,  damit  die  bestehende  Situation  kürrekt  darge-

stellt  werden  kann.

45.2 x Es wird  kritisiert,  dass  das  Bepflanzungskonzept  für

Hochstammbäume  entlang  des  linksseitigen  Kanalufers

in USP  Nr. 3 auf  Privatparzellen  geplant  und  ohne  Rück-

sprache  mit  den  betroffenen  Eigentümern  übernommen

wurde.  Es wird  eine  allgemeine  Überarbeitung  des  Be-

pflanzungskonzepts  in diesem  Bereich  gefordert.  Zudem

wird  auf  vorhandene  Schäden  auf  dem  Uferweg  hinge-

wiesen.

Die  USP  wird  wie  folgt  überarbeitet:

Generell:  In der  USP  wird  neu  für  bestehenden  und  neu  anzu-

pflanzenden  Bäume  ein  separates  Symbol  eingeführt.

Ausserhalb  des  Siedlungsgebiets:  alle  neu  anzupflanzenden

Bäume  werden  aus  den  Uferschutzplänen  gestrichen.  Es  ver-

bleiben  nur  bereits  bestehende  Bäume  in der  USP  vermerkt.

Im Siedlungsgebiet:  An  der  Forderung  zur  Pflanzung  neuer

Bäume  wird  festgehalten,  da  mit  durch  Bepflanzung  mit  Bäu-

men  das  Landschaftsbild  von  der  Aare  aus  gesehen  aufgewer-

tet  wird.  Die  Pflanzung  eines  neuen  Baumes  wird  mit  Eingabe

eines  Baugesuches  fällig.  Die  exakte  Baumposition  kann  im

Rahmen  des  Baugesuches  definiert  werden.

45.3 x

FNo,rd9e9r6un&g2n7a8c(hrlnzkusseä.Itz,gIiecSheKnaNnaoItuafuesrtiegen bei Parz.
In der  Uferschutzplanung  werden  alle  bereits  bestehenden  Not-

ausstiege  abgebildet,  um deren  Bestand  zu  sichern.  Auf  eine

Aufnahme  von  weiteren  neu  anzulegenden  Notausstiegen  wird

verzichtet.

4ti

«-
46 x Beantragen  bestehende  Notausstiege  auf  Höhe  Parz.  Nr.

996  & 278  (Aareweg  25)  ebenfalls  in USP  (Nr.  3 & 4) auf-

In der  Uferschutzplanung  werden  alle  bereits  bestehenden  Not-

ausstiege  abgebildet,  um  deren  Bestand  zu sichern.  Auf  eine

zunenmen  una  Im hanmen  aer  urerscnutzpianung  auS- qurnanme  VOn weneren  neu  anzuiegenaen  iyo{auss{iegen  wlrCl
yiihoqcorn  7iir1om  wprrlpn  iupitpro  Nritgrigg+ipnp  pm  link_ vor'yir:htpt
4  u  lJ  u  -)  g  l-I  I I. &_ lJ  lJ  l-l  I I --l-  - lJ  l-  - - --l--l-  - -  - --l-  -  -  -  - - -  i:l-  -  - - - - - - - - -

evüi+iiaiein  Vü+'ifüi  4z_r  taeifyröer+
8e11n4e11 itaiiaiuici  yclUluclL.
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&
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47 x Lehnen  als Eigentümer  und Bewirtschaffer  die Verlegung

des  Uferwegs  um 20 m auf  Parzelle  (Nr. 453)  ab, da laut

Absprache  ihrerseits  mit  dem  für  die  Juragewässerkor-
re:ik+irin  yiieMnrlirie»n  jlm+  ff'ir  l/l/aeee»r  iinrl  jlhfaill  rleie  Xari_

Die Uferschutzplanung  wird  wie  folgt  überarbeitet:

Auf  die Wegverlegung  im Häftli  in den  Bereichen  Höll,  Bammer-
matt  sowie  Witmatt  wird  verzichtet,  somit  ist die Parzelle  Nr.
A rs  a2 n  ihh+  rn  eih  r  s iri  n  eii  rizir  1 A ks'ss  ieirl  etlal  i i n  iai  kü+ryffü  y

J '  Il  L J ljl  J  I-!  a  L  J J l-j  J j   I J j'l  J k J l  I u  J V V €:l  @  a  C;  J u  I J l-j  /'l  I  I a  J I U  CI- N  j la  J J'

4  .-  -  -  Ö  -  -  -  :-  A  .-  -  -  ..i-  k  -  & -  -  l-  k  -  .-  k  -  & -  .-  l-  -  :-  -  . .$  -  -l--.  .I:

a-r u  J  I Il  LJI IL I I IOI  Il  V U  I I C.I I II:.I  V V 1::9  V I::I 11:.9  u  I I !,l ljCi  LI U  Il  e  I I.

f

kull:»  Dt!Ill  Ill  ul::ll  11d(;115Lti11  Jdlllj:t!lullt!ll  KEl+lt!  ulelUdull-

chen  Massnahmen  geplant  sind  und  eine  Wegverlegung

nicht  erforderlich  ist. Sie  fordern  eine  schriftliche  Bestäti-

gung  bis zum  1. Mai  2025,  dass  der  bestehende  Uferweg

an seiner  aktuellen  Stelle  verbleibt.  .

/-l+l  uet'  venegung  aes  vveges  auS  aem  beWaSSerraum  nlnaus

in den  Bereichen  Heudorf  und grosse  Allmend  wird  festgehal-

ten,  da die bestehende  Wegführung  im direkten  Konflikt  mit  der

Ufererosion  durch  die  Aare  steht.  AuTgrund  der  Lage  im Gewäs-

serraum  ist der  Weiterbestand  der  Wegabschnitte  im Falle  ei-

nes  Wegbruchs  einzelner  Wegpartien  nicht  mehr  gesichert.

Eine  erneute  Anlage  des  Weges  im Gewässerraum  wäre  nur

schwer  bewilligungsfähig,  weshalb  der  Weg  spätestens  zu die-
sem  Zeitpunkt  aus  dem  Gewässerraum  hinaus  muss.  Für  die

von  der  Wegverlegung  betroffenen  Abschnitte  werden  die  Vor-

schriften  der  Uferschutzplanung  werden  jedoch  dahingehend
ergänzt,  dass  eine  Verlegung  erst  bei akutem  Sanierungsbedarf

des  bestehenden  Weges  umzusetzen  ist.

4t$ 48.1 x Wünschen  Erhalt  des  kleinen  betonierten  Steg  rechts  der In der  Uferschutzplanung  werden  alle  bereits  bestehenden  Not-
Dlauen  BrüCKe,  Oer alS hln-  una  Ausstieg  tür  Haaende ausstiege  atiget»ildet,  um Oeren  Bestand  Zu SICnern.  qut  etne
rlion+ jli  ifnahmo  urin  iaioi+oron  noi  i anyi  ile»ne»nrlon  klri+ai  ice+ie»rie»n  iaiirrl

r  Ljjl  j  j jj  j I  V j-lj  I V V  j L  j  j I I j '  LI CI I j  Ll j  ):l  I j lJ  '  j I j 'j  lJ  k  u  a  a  kl  d   J I V V J I lJ
- -r-;zl--+

Zusätzliche  Notausstiege  zwischen  Schwimmbad  und  Ju-

rastrasse  (USP  Nr. 3).

Vt.Ij:l(;llkfü.

49 49 x Starker  Algen-  und Krautwuchs  in der  Alten  Aare  durch Die  Ausscheidung  des  Gewässerraums  im Uferbereich  der

uoeraunung  runn  oereits  zu verianaung  una  :sauerstoü- Aare  Im t<anmen  aer  unspianungsrevision  VOn 2Uzai laSSt Keine
monriol  iairirliirrh  /ikrilririicrhoc  Xinriori  rle:ic  (2owäccorc infonciiie:i  Qoiaiir+crah>f+i  inri  mohr  71  I I inrl  r'4io  l/l/aeeorrii  iüli+a+  crill
j j j  j j !:l   ji  V V  lJ  LJ j '-I  j jl-jj  '}  l-jjl-j  j  j %3 lJ  j j '  %3 jlj0  H  '  j jj-j  '   l-J  {  V V  %3 %3 '  j(:)
i  i y  A  A A -s  t-  t-  ry  i"i'i  t-  »k  e-+y  rk  /% l"l  A  P/%  l"i+  0  /%  -i  v'i+r-i  y+  A -s  l"i yr  Il A -i  e-  e-

jj jl  '  j j s}  I V '  Lj  '  V V Ij L sl  !-r  I j (;j I k lJ I j d I j I  I jj   lJ I j 1J j-jl  '  V V   (:)  Ij-l  LJ CI jl  kl:i L a  1-jl j
A  -i  A  i  i r+l"i  y t  n"i  v'i  iy  ry  r  ky  yi  y+r'4  yl"Jix+  ia  iy  r!y  vs  rl  ;t't  /l  i  i e-i  s ii  rlzi  i i"i  t'i  A  iye-  ry  r

ul  lu  1V1d5)e1  Ill;ötL;l  15ke1  ut.l  I ul  UI  Ik. Dt.dl  ILI CfüIL udl  lel  1V1d5)-

nahmen,  um Düngergehalt  zu reduzieren  und  stark  belas-

tetes  Wasser  gezielt  in den  Kanal  zu  leiten.

uduul  LI  I wel  119e1  ueeii  Ikl  dLI  ILI!,IL  wt.l  uel  l. ult.  tiu5w11  Aul  19 uieei

Festlegung  lässt  sich  erst  über  die  Zeit  messen.  Aufgrund  des-

sen  werden  im  Rahmen  der  Uferschutzplanung  keine  zusätzli-

chen  Festlegungen  vorgenommen.
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5U 50.1 x Gemäss  Karte  "Einschränkung  Binnenschifflahrt"  des  Ge- Die  Bootsanlegeplätze  auf  dem  Baggersee  werden  aufgrund

oponais  rtanton  bern  oestent  aut  aem  baggersee  ein  an- deS  Allgemeinen  harirveröOtS  gemass  "blnSCnränkung  slnnen-

gemeines  Fahrverbot  (A.1).  Deshalb  sind  bestehende

Bootsanliegeplätze  aufzuheben.

schifflahrt  aufgehoben.

50.2 x Das  Naturschutzgebiet  Häfili  soll  um den  Bereich  Bagger-

see  erweitert  werden,  bis  zum  Bereich  mit  Bootsplätzen.

Dadurch  wäre  Doppelnutzung  des  Sees  klar  getrennt

(westlich  Vorranggebiet  Freizeit,  östlich  Vorranggebiet

Natur)

Auf  eine  Erweiterung  des  Naturschutzgebiets  Häffli  um  den  Be-

reich  Baggersee  wird  verzichtet.

50.3 x Freizeitnutzung  ist  zu  ergänzen:  Damit  Badegäste  im da-

für  vorgesehenen  Bereich  bleiben,  muss  Zutritt  zum  Na-

turschutzgebiet  Häffli  mit  einer  wiIdtierdurchIässigen  Ab-

schrankung  ergänzt  werden.  Zudem  ist  für  Sommergäste

eine  mobile  Toilettenanlage  auTzustellen.

Es ist  keine  Einhagung  des  Naturschutzgebietes  geplant.  Eine

temporäre  mobile  Toilettenanlage  wird  geprüft.

Da  es  um bereits  bestehende  bauliche  Möglichkeiten  geht,  wird

davon  abgesehen  eine  Festlegung  zum  Beizug  einer  externen

Stelle  vorzunehmen.

51

r
«

51.1 x Als  Eigentümer  der  Parz.  Nr. 375  ist  sie  von  der  geplan-

ten  Bepflanzung  eines  Hochstammbaums  betroffen  (USP

Nr. 3). Sie  lehnen  dies  ab,  da sie  Bedenken  hinsichtlich
Qrahärlon  rliirrh  l/l/iiryoln  an  n>holiorionrlon  Q=iiiworkon

Die  USP  wird  wie  folgt  überarbeitet:

Generell:  In der  USP  wird  neu  für  bestehenden  und  neu  anzu-

pflanzenden  Bäume  ein  separates  Symbol  eingeführt.
Auccorhalh  rlpq  !QiorlIiinnqriphip+q'  pllp  npii  pnyiinflpn»pnrlpn

l-j  lJ  j j(-j  lJ  '  j j lJ  LJ j lJ  j j V V  j  '-# jj  j(-jj  j j j {-{ j j  jj  T-0 9  T-0 j j lJ   j j l-J (-j  V V  j j lI  j j
k-iki-i_  y  7i  i!ei  e+eik+  -ii4  ikreirn  r_ri  inr1e14'u-b  keirzi+e  eiir'i  hiai_

I I u  g  --  t-l  I I (Ä I lJ lJ  l-  -= lJ-l-  lJ  Il-  - - id -= !,I  l-  u-l-  I-J   -  - - -  - - -  -  -  - - --l-  - - -  - - -  -  - - -  -  - -
CTii  imei  iaieirdein  ai  ie  rleiri  I I'Feirervhi  i+'yrilörion  ru_e+rirhori  ge  uar_

I I d  lj  e  I l.  l  u  u  e  I I I ;5 ll  I Il  a  u  I Il Il e  I I I lJ  I u  I I u  ö  Lu  l..Tl LI C. IOIL.)  C. II I I I tJ-

her  Baum  und  hält  sich  das  Recht  vor,  alleinig  über  die
Ll  a  u  IIIC.  VV C  I u  C  II a  u  ;) u  0I  I lJ  IOl.)l.il  I u  lj_  )JI  CIIICaII  j,lO  .)  k IIl...I  IOII.  L_.) V C; I-

bleiben  nur  bereits  bestehende  Bäume  in der  USP  vermerkt.

r
Gartengestaltung  zu bestimmen. Im Siedlungsgebiet:  An  der  Forderung  zur  Pflanzung  neuer

Bäume  wird  festgehalten,  da mit  durch  Bepflanzung  mit  Bäu-

men  das  Landschaffsbild  von  der  Aare  aus  gesehen  aufgewer-

tet  wird.  Die  Pflanzung  eines  neuen  Baumes  wird  mit  Eingabe

eines  Baugesuches  fällig.  Die  exakte  Baumposition  kann  im

Rahmen  des  Baugesuches  definiert  werden.
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51 .2 x Durch  die  Einteilung  ihrer  Parzelle  in die  Uferschutzzone

verweist  sie  auf  künffige  bauliche  Einschränkungen  (Ver-

weis  auf  Art.  6 Sektor  W2  USP  & Art.  75 BauG).  Sie  bit-

ten  um  eine  verbindliche  schriffliche  Auskunft,  welche

baulichen  Massnahmen  (z. B. Einbau  Dachfenster,  Er-

weiterung  Gebäude  etc.)  noch  möglich  sind  und  welche

finanzielle  Auswirkung  die  Ausweitung  des  Gewässer-

raums  für  sie  haben  würde.

Der  Perimeter  der  Uferschutzplanung  wurde  im Rahmen  der

Revision  der  Uferschutzplanung  für  das  Siedlungsgebiet  nicht

verändert  Die  sich  im Perimeter  der  Uferschutzplanung  befin-

denden  Parzellen  waren  somit  bereits  vor  der  dieser  Revision

Bestandteil  der  Uferschutzplanung.

Hinsichtlich  Bebaubarkeit  galten  und  gelten  folglich  für  alle  Par-

zellen  innerhalb  der  Uferschutzplanung  die  Überbauungsvor-

schriffen  der  Uferschutzplanung  und  nicht  jene  des  Bauregle-

ments.  An  den  Vorschriffen  der  Uferschutzplanung  wurden  je-

doch  keine  Anpassungen  vorgenommen,  welche  die  Bebaubar-

keit  weiter  einschränken.

51 .3 x Beim  Bau  des  bestehenden  Uferwegs  und  der  Kanalisa-

tion  wurden  auf  ihrer  Parzelle  eine  Gartenmauer  mit  Zaun

durch  die  Gemeinde  Büren  errichtet.  Sie  bittet  um schriff-

liche  Bestätigung,  dass  diese  Bauwerke  in ihrer  jetzigen

Fürm  auch  nach  Abschluss  der  Uferschutzplanung  beste-

hen  bleiben  und  keine  baulichen  Veränderungen  oder  ein

Rückbau  aufgrund  des  Gewässerraums  erforderlich  sind.

Der  Perimeter  der  Uferschutzplanung  wurde  im Rahmen  der

Revision  der  Uferschutzplanung  für  das  Siedlungsgebiet  nicht

verändert  Die  sich  im Perimeter  der  Uferschutzplanung  befin-

denden  Parzellen  waren  somit  bereits  vor  der  dieser  Revision

Bestandteil  der  Uferschutzplanung.

Hinsichtlich  Bebaubarkeit  galten  und  gelten  folglich  für  alle  Par-

zellen  innerhalb  der  Uferschutzplanung  die  Überbauungsvor-

schriften  der  Uferschutzplanung  und  nicht  jene  des  Bauregle-

ments.  An  den  Vorschriffen  der  Uferschutzplanung  wurden  je-

doch  keine  Anpassungen  vorgenommen,  welche  die  Bebaubar-

keit  weiter  einschränken.

51 .4 x Ablehnung  Skulpturenweg  aufgrund  Bedenken  hinsicht-

lich  Lärm  und  Umtriebe  bei  ihrem  Grundstück.

Für  die  Skulpturenstandorte  erfolgt  bei  der  Überarbeitung  eine

Auffeilung  in bestehend  und  neu.  Für  neue  Skulpturenstandorte

wird  die  Möglichkeit  geprüfi,  diese  ausserhalb  des  Gewässer-

raums  anzulegen.  Ist  dies  nicht  möglich,  wird  der  Standort  im

Gewässerraum  beibehalten.  Es erfolgt  zudem  eine  Korrektur

der  aus  der  Mitwirkung  hervorgehenden  fehlerhaffen  Standort.
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51 .5 x Verlangt  Beschilderung  in Umgebung  ihres  Grundstücks

sowie  einen  Hinweis  auf  der  Homepage  der  Gemeinde,

dass  Boote  nicht  mehr  unterhalb  ihrer  Parzelle  ein-  und

ausgewassert  werden,  sondern  ausschliesslich  an den

dafür  vorgesehenen  Stellen  (Ländte  und  unterhalb  des

Schlosses).

Die  Signalisation  der  Fahrverbote  wird  in der  Uferschutzpla-

nung  nur  hinweisend  dargestellt.  Sie  ist  somit  kein  festlegender

Inhalt  der  Uferschutzplanung,  weshalb  auf  die  Fürderung  nach

zusätzlichen  Fahrverboten  im Rahmen  der  Revision  der  Ufer-

schutzplanung  nicht  eingegangen  werden  kann.

Die  erhaltenen  Mitwirkungseingaben  haben  jedoch  gezeigt,

dass  die  Signalisationen  fehlerhaff  sind  und  nochmals  überprüft

werden  müssen,  damit  die  bestehende  Situation  korrekt  darge-

stellt  werden  kann.

51 .6 x Hinweis  auf  Dringlichkeit  der  Montage  der  Absperrgitter

sowie  auf  Durchsetzung  des  Fahrverbots  auf  dem  Ufer-

weg  Jurastrasse-Schwimmbad  (USP  Nr. 3). Sie  bittet  um

Mitteilung,  wann  die  geplante  Montage  der  Absperrgitter

erfolgen  wird.

Die  Signalisation  der  Fahrverbote  wird  in der  Uferschutzpla-

nung  nur  hinweisend  dargestellt.  Sie  ist  somit  kein  festlegender

Inhalt  der  Uferschutzplanung,  weshalb  auf  die  Forderung  nach

zusätzlichen  Fahrverboten  im Rahmen  der  Revision  der  Ufer-

schutzplanung  nicht  eingegangen  werden  kann.

Die  erhaltenen  Mitwirkungseingaben  haben  jedoch  gezeigt,

dass  die  Signalisation  fehlerhaft  sind  und  nochmals  überprüff

werden  müssen,  damit  die  bestehende  Situation  korrekt  darge-

stellt  werden  kann.

52 52.1 x Verlust  von  Kulturland.  Fragt  zudem,  wieso  zur  Ufer- Kulturlandverlust:

scnutzzone  oei  aer  baumscnure  cenmann  nocn  hotaa- Der  Kulturlandverlust  wird  wo  möglich  reduziert.
riinrion  I->iifon  jlllriomoino  jlhle:ihniinri  I Iforcrahn+tiaiono
I u  I I d  Ca I I I C} u  I Ca I l. rS ll  !,I  C- I I I  ll  I  r!  LJ I  I ll  I u  I I d 1J  I (a-l a  u  I I I-I Ij_  V V (a !:I  %s ule  naturscnutzgeoietserweiterungen  auT aen  rarzeiien  INr. ö44

f
(Höll),  232  und  431 werden  auS  der  USP  entfernt  Uie  brwelte-

rungen  auf  dem  Gebiet  des  heutigen  Hornussenplatzes  sowie

auf  der  Parzelle  486  sollen  beibehalten  werden.

Hinsichtlich  Uferwegen  werden  nur  noch  die  Wegverlegungen

mit  Priorität  hoch  gemäss  RevitaIisierungskonzept  verfolgt,  na-

mentlich:

> grosse  Allmend  (betriffl  Parzellen  Nr. 68,  69,  74, 76,  78,  434,

431,  629  und  233
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> Heudorf  (betriffl  Parzellen  Nr. 232  und 76)

Baumschulen  Lehmann  AG:

Der  Perimeter  der  Baumschulen  Lehmann  AG unterliegt  teil-

weise  den  Bestimmungen  der  Uferschutzplanung  und teilweise
den  Bestimmungen  des  Baureglements,  da die  Grenze  des

Uferschutzperimeters  mitten  durch  das  Areal  der  Baumschule

verläuff.  Auf  Anfrage  der  Baumschulen  Lehman  werden  aktuell

verschiedene  Varianten  untersucht,  wie  damit  umgegangen
werden  kann.

52.2 x Befürchtet  durch  neue  Notaussteige  Wildparkieren  von

Badenden  entlang  der  Feldwege.
In der  Uferschutzplanung  werden  alle  bereits  bestehenden  Not-

ausstiege  abgebildet,  um deren  Bestand  zu sichern.  Auf  eine
Aufnahme  von  weiteren  neu anzulegenden  Notausstiegen  wird

verzichtet,  somit  wird  auch  kein  zusätzliches  Verkehrsaufkom-

men oder Wildparkieren (:leneriert.

52.3 x Leinenpflicht  im ganzen  Gebiet  Häftli  aufgrund  Befürch-

tungen  zu Tierwohl.
Im Kanton  Bern  gibt  es keine  gesetzliche  Leinenpflicht,  weshalb

wir  das  ebenfalls  nicht  umsetzen.

52.4 x Lehnt  Rastplätze  innerhalb  oder  angrenzend  an Natur-

schutzgebieten  und Gebieten  mit  ökologischer  Aufwer-

tung  ab hinsichtlich  Bedenken  zu Tierwohl  und  Abfall.

Alle  in der  Uferschutzplanung  als  "Rastplatz  gross"  bezeichne-

ten Rastplätze  sind  bereits  bestehend.  Als  neu  anzulegen  auf-

genommen  wurden  lediglich  Rastplätze  mit  der  Bezeichnung

"Rastplatz  klein".  Unter  "Rastplatz  klein"  sind  einfache  Sitz-

bänke  zu verstehen.  Die Rastplätze  werden  zur  besseren  Les-

barkeit  mit  einem  separaten  Symbol  für  bestehende  und  neu

anzulegende  Rastplätze  versehen.  Die definierte  Ausstattung

der  Rastplätze  wird  als  zweckmässig  erachtet  und beibelassen.
Zudem  sollen  keine  zusätzlichen,  neu  anzulegenden  Rastplätze

in die  Uferschutzplanung  aufgenommen  werden.
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52.5 x Fahrverbot  im Häftli  (Zubringer  und  Landwirtschaft  ge-

stattet),  gemäss  eingereichter  Karte  anfangs  Weg  Fahr-

matten  von  Kanalstrasse  her,  auf  Wislerenweg  direkt

nach  Kreuzung  bei  Parz.  717,  auf  dem  Weg  Ey  ab Gebiet

Bammertmatt  sowie  südlich  Gebiet  Bammertmatt  auf

dem  Uferweg  ab  anfangs  Parz.  Nr.  632.

Zudem  Parkverbot  entlang  Wislerenweg.

Die  Signalisation  der  Fahrverbote  wird  in der  Uferschutzpla-

nung  nur  hinweisend  dargestellt.  Sie  ist  somit  kein  festlegender

Inhalt  der  Uferschutzplanung,  weshalb  auf  die  Forderung  nach

zusätzlichen  Fahrverboten  im Rahmen  der  Revision  der  Ufer-

schutzplanung  nicht  eingegangen  werden  kann.

Die  erhaltenen  Mitwirkungseingaben  haben  jedoch  gezeigt,

dass  die  Signalisationen  fehlerhaft  sind  und  nochmals  überprüff

werden  müssen,  damit  die  bestehende  Situation  korrekt  darge-

stellt  werden  kann.

52.5 x Ablehnung  Hochstammbäume,  da  Hindernis  in Feldbe-

wirtschaftung.

In der  Landwirtschaft  wird  durch  die  Ausweisung  von  Bio-

diversitätsflächen  bereits  genügend  getan.  Man  würde

besser  die  Wälder  entlang  der  Aare  (z.B.  Häftli)  wieder-

aufforsten.

Befürwortet  Massnahmen  für  Parz.  Nr. 72, 232  (beide

Gebiet  HeudorQ  und  Nr. 544  (Gebiet  Höll)  wenn  die  Ei-

gentümer  Ersatzflächen  erhalten  (evtl.  Abtausch  mit

freien  Flächen  der  Burgergemeinde).  Parz.  Nr.  459  nur,

wenn  der  Hornusser  Club  den  Standort  nicht  mehr

braucht.

Die  USP  wird  wie  folgt  überarbeitet:

Generell:  In der  USP  wird  neu  für  bestehenden  und  neu  anzu-

pflanzenden  Bäume  ein  separates  Symbol  eingeführt.

Ausserhalb  des  Siedlungsgebiets:  alle  neu  anzupflanzenden

Bäume  werden  aus  den  Uferschutzplänen  gestrichen.  Es ver-

bleiben  nur  bereits  bestehende  Bäume  in der  USP  vermerkt.

Im Siedlungsgebiet:  An  der  Forderung  zur  Pflanzung  neuer

Bäume  wird  festgehalten,  da mit  durch  Bepflanzung  mit  Bäu-

men  das  Landschaftsbild  von  der  Aare  aus  gesehen  aufgewer-

tet  wird.  Die  Pflanzung  eines  neuen  Baumes  wird  mit  Eingabe

eines  Baugesuches  fällig.  Die  exakte  Baumposition  kann  im

Rahmen  des  Baugesuches  definiert  werden.

e)3 53.1 x Als  Stockwerkeigentümer  der  Parzelle  Nr. 1458  sind  sie Die  USP  wird  wie  folgt  überarbeitet:

von  der  Bepflanzung  eines  Hochstammbaums  betroffen Generell:  In der  USP-wird  neu  für  bestehenden  und  neu  anzu-

(u8H  Nr. ..i). 51e naoen  beaenxen  ninsicntiicn  :Cnaaen prianzenaen  baume  ein separates  :_'ymooi  eingerunn.
rli  irrah  lA/i  iryoln  an  hocfohonrlon  X>nalica+irinc_  i inrl  go_ jli  iccorh>lh  rloc  (.:iorllr  inricriohio+ca  ollo  noi  i anyi  in+lonyonrlon

« i-i  rs  yis  i-'i  e-  e-  rs  r-i  vsI  -s  rii-i  r»  7  ii  A  ei   » si"  rei  ü  Q  fö  k+i  ii'irk  j'  I+y  ie-  e  ü  eiin

I   -  -   j j j  jj-j lJ  %-- -  1-lj  I;i   j lJ j j d  -  d   l-jj  K  k    jj  '  j j  t-j  j j II- j-j )-' j j  j j  '  j j lJ  '  j l
Oa'i  iei  iaieröz_ri  a_ii  ie  öeiz  I I'Feire+hi  i+-i"ila_nz_n  ia'ieie+riia'vkein  Ce  lletP

!l  e  IIVV  Cfö;5e1  d  II  1d8  ell.  l_u  u  O  III  VV a  I C. II iJ  ItilILVC.IIlal  LII  IS).:)e  C.I II- LI  a  u  IIIl:.  VV e  I u  I:.II  a  u  .:5 u  I:.II  LII  e  I ö  u  II  u  lL  41 a  I IffI  I !I  I:. ;5 klI  L  I It.  I l. LSI  V e  I-

aeschränkt.  Deshalb  lehnen  sie  die  Massnahme  und  hal- bleiben  nur  bereits  bestehende  Bäume  in der  USP  vermerkt.

ten  sich  das  Recht  vor,  alleinig  über  die  Gartengestaltung

zu bestimmen.

Im Siedlungsgebiet:  An  der  Forderung  zur  Pflanzung  neuer

Bäume  wird  festgehalten,  da mit  durch  Bepflanzung  mit  Bäu-
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men  das  Landschaffsbild  von  der  Aare  aus  gesehen  aufgewer-

tet  wird.  Die  Pflanzung  eines  neuen  Baumes  wird  mit  Eingabe

eines  Baugesuches  fällig.  Die  exakte  Baumposition  kann  im

Rahmen  des  Baugesuches  definiert  werden.

53.2 x Durch  Einteilung  ihrer  Parzelle  in die  Uferschutzzone  be-

fürchten  sie  bauliche  Einschränkungen.  Sie  verlangen

eine  verbindliche  schriffliche  Auskunft,  welche  baulichen

Massnahmen  im Vergleich  zur  heutigen  Situation  künffig

noch  möglich  wären  (z. B. Neubau  Haus,  Anbau  Winter-

garten,  Gartenhaus,  Terrassenüberdachung  etc.).  Sie

lehnen  Zuweisung  zur  Uferschutzzone  ab und  kündigen

an,  dagegen  Einsprache  zu  erheben.

Der  Perimeter  der  Uferschutzplanung  wurde  im Rahmen  der

Revision  der  Uferschutzplanung  für  das  Siedlungsgebiet  nicht

verändert  Die  sich  im Perimeter  der  Uferschutzplanung  befin-

denden  Parzellen  waren  somit  bereits  vor  der  dieser  Revision

Bestandteil  der  Uferschutzplanung.

Hinsichtlich  Bebaubarkeit  galten  und  gelten  folglich  für  alle  Par-

zellen  innerhalb  der  Uferschutzplanung  die  Überbauungsvor-

schriffen  der  Uferschutzplanung  und  nicht  jene  des  Bauregle-

ments.  An  den  Vorschriffen  der  Uferschutzplanung  wurden  je-

doch  keine  Anpassungen  vorgenommen,  welche  die  Bebaubar-

keit  weiter  einschränken.

54 54.  1 x Als  Stockwerkeigentümer  der  Parzelle  Nr. 1459  sind  sie Der  Perimeter  der  Uferschutzplanung  wurde  im Rahmen  der

von  der  Bepflanzung  eines  Hochstammbaums  betroffen Revision  der  Uferschutzplanufng  für  aas Siedlungsgebiet  nicht

(usH  Nr. 5). bepnanzung  eines  hocnstammoaums  De- veranaert  ule  SICn Im Herimeter  aer  urerscnutzpianung  DeTin-
+rriffe»n  /l  I(J)  klr  Ql  Qio  hahon  Qorlonkon  hincirah+lirah rlonrlon  9aryo11on  uiaron  erimi+  horoi+e  urir  rlor  rlioeor  gouieinn
k I lJ  I I G; I I (  1J  (J  I IIll  . sJ /. (J  I C; I I CI lj  {;  I I lJ  lj   I I I1I;;  I I I Ill  I @ I u  I I k Il  u  I I
Q-k  j'-I-  vs  A  - - r«  k l  /l  li  - P-/%  I vs  -s  vs  kz  e-+y  k  yz  A  r-  y  l/-i  v'= -s  I fö  -'=+i  rs  y  e- Oy_  e-+-irit4+üi1  dür  I I#e=re'-'-l"ii  i+yrJ-izi  iriri
Ol.il  I d  u  e  I I u  u  I lil  I V V u  I L  t.  II I d  I I L1t.;5  lt.  I I e  I I u  e  I I I'id  I I d  Il  ;5 d  LI lü  I I ;5- DO)kdllukC.Il  uC.l  lJIOI;5tiIIuL/_lJIelIIuII8.

und  Reaenwasseranlaaen.  Zudem  sind  Platzverhältnisse Hinsichtlich  Bebaubarkeit  aalten  und  aelten  folalich  für  alle  Par-

nicht  geeignet  und  direkt  an ihrer  Parzelle  ist  bereits  ein

Hochstammbaum  vorhanden.  Sie  halten  sie  das  Recht

vor,  alleinig  über  Bepflanzung  ihrer  Parzelle  zu entschei-

den.

zellen  innerhalb  der  Uferschutzplanung  die  Überbauungsvor-

schriften  der  Uferschutzplanung  und  nicht  jene  des  Bauregle-
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3
ments.  An den  Vorschriften  der  Uferschutzplanung  wurden  je-

doch  keine  Anpassungen  vorgenommen,  welche  die Bebaubar-
keit  weiter  einschränken.

54.2 x Durch  Einteilung  ihrer  Parzelle  in die Uferschutzzone  be-

fürchten  sie bauliche  Einschränkungen  (mit  Verweis  auf

Art.  6 Sektor  W2  USP  & Art.  75 BauG).  Sie  verlangen

eine  verbindliche  schriffliche  Auskunft,  welche  baulichen

Massnahmen  im Vergleich  zur  heutigen  Situation  künffig
noch  möglich  wären  (z. B. Neubau  Haus,  Anbau  Winter-

garten,  Gartenhaus,  Terrassenüberdachung  etc.).  Sie

lehnen  Zuweisung  zur  Uferschutzzone  ab und kündigen

an, dagegen  Einsprache  zu erheben.

Der  Perimeter  der  Uferschutzplanung  wurde  im Rahmen  der

Revision  der  Uferschutzplanung  für  das  Siedlungsgebiet  nicht

verändert  Die sich  im Perimeter  der  Uferschutzplanung  befin-

denden  Parzellen  waren  somit  bereits  vor  der  dieser  Revision

Bestandteil  der  Uferschutzplanung.

Hinsichtlich  Bebaubarkeit  galten  und  gelten  folglich  für  alle  Par-
zellen  innerhalb  der  Uferschutzplanung  die Überbauungsvor-

schrifien  der  Uferschutzplanung  und nicht  jene  des  Bauregle-

ments.  An den  Vorschriffen  der  Uferschutzplanung  wurden  je-

doch  keine  Anpassungen  vorgenommen,  welche  die Bebaubar-

keit  weiter  einschränken.

55

r
55 x Beantragen  bestehende  Notausstiege  auf  Höhe  Parz.  Nr.

996  & 278  (Aareweg  25) ebenfalls  in USP  (Nr. 3 & 4) auf-

zunehmen  und  im Rahmen  der  Uferschutzplanung  aus-

zubessern.

Beantragen  zusätzliche  Notausstiege  am linksseitigen
Kanalufer.

In der  Uferschutzplanung  werden  alle  bereits  bestehenden  Not-

ausstiege  abgebildet,  um deren  Bestand  zu sichern.  Auf  eine

Aufnahme  von  weiteren  neu  anzulegenden  Notausstiegen  wird
verzichtet.
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5ti 56.1 x Bepflanzung  eines  Hochstammbaumes  auf  ihrer  Parzelle

(Nr. 715)  ist nicht  möglich,  da sich  am geplanten  Standort
ein Gartensitzplatz  befindet,  der  teils  auf  Kies  und Kopf-
e+ainnflae+eir  liei  nh  kanaliea'i+iyrie_  yder  Clerieiniau'ieaeveir

Die USP  wird  wie  folgt  überarbeitet:

Generell:  In der  USP  wird  neu  für  bestehenden  und neu  anzu-
pflanzenden  Bäume  ein separates  Symbol  eingeführt.
/l  i i r-  e-  rs  PI"I  -l  Ik  A  i"ie-  Q  iy!  li  i v'i  r«  +  t-i  »k  ;»   -s  I I-  -  -  - - -  -  -  -  -$I  -  -  -  -  --l-  -

aLOll  IpllaakC.l  IIC.),Il.  (.ILI  +lal  lallöaLlljl  1;5- UuC.l  rltLlC:l  nVa:5)01  -
I.-  ;&.  .  -  -  .-  -  :-  A  :-  -  -  -  r)  -  -  -  i-  L  I:-  -  -  -  -.  . -  -  -  -  -  l_  _  L_ _  _  I _ I u  _&

riu;»ber  t roiu  ue»  areurut  rybyeult.Lb.  dlle  I Itju  dl  I«upllidl  Ifel  lut!l  I

«-

itiiruii9eii  Ill ulEselll  öt=ilelt.;(l 11e9B+1, +TluSS nocn  aogexian
werden.  Als  alternativer  Standort  für  einen  Hochstamm-
baum  wird  Parzelle  Nr. 715  vorgeschlagen.

t_aume  weraen  aus  aen urerscnutzpianen  gestricnen.  t_s ver-

bleiben  nur  bereits  bestehende  Bäume  in der  USP  vermerkt.
Im Siedlungsgebiet:  An der  Forderung  zur  Pflanzung  neuer

Bäume  wird  festgehalten,  da mit  durch  Bepflanzung  mit  Bäu-
men  das  Landschaffsbild  von  der  Aare  aus  gesehen  aufgewer-

tet  wird.  Die  Pflanzung  eines  neuen  Baumes  wird  mit  Eingabe

eines  Baugesuches  fällig.  Die  exakte  Baumposition  kann  im
Rahmen  des  Baugesuches  definiert  werden.

56.2 x Da neu ihre  Terrasse  mit  Stützmauer  südlich  vom  Ge-

bäude  im Gewässerraum  steht,  verlangen  eine  schriffli-
che  Bestätigung,  dass  nach  Abschluss  der  Uferschutzpla-

nung  keine  baulichen  Veränderungen,  Anpassungen  oder

Rückbau  an den  bestehenden  Bauten  von  ihnen  gefor-

dert  werden.

Der  Gewässerraum  wurde  im Rahmen  der  letzten  Ortspla-

nungsrevision  festgelegt  und  genehmigt.  In der  Uferschutzpla-
nung  wird  dieser  nun lediglich  hinweisend  dargestellt  und kann

nicht  angefochten  werden.  Für  Bauten  und Anlagen  innerhalb

des  Gewässerraum  gilt  eine  Bestandesgarantie.

56.3 x Hinweis  auf  Dringlichkeit  der  Montage  der  Absperrgitter

sowie  auf  Durchsetzung  des  Fahrverbots  auf  dem  Ufer-

weg  Jurastrasse-Schwimmbad  (USP  Nr. 3).

Die Signalisation  der  Fahrverbote  wird  in der  Uferschutzpla-

nung  nur  hinweisend  dargestellt.  Sie  ist somit  kein  festlegender

Inhalt  der  Uferschutzplanung,  weshalb  auf  die Forderung  nach
zusätzlichen  Fahrverboten  im Rahmen  der  Revision  der  Ufer-

schutzplanung  nicht  eingegangen  werden  kann.

Die erhaltenen  Mitwirkungseingaben  haben  jedoch  gezeigt,

dass  die Signalisationen  fehlerhaft  sind  und nochmals  überprüff

werden  müssen,  damit  die bestehende  Situation  korrekt  darge-
stellt  werden  kann.
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Anträge,  Anregungen,  Wünsche Stellungnahme  der  Gemeinde
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57 57 x Beantragen  bestehende  Notausstiege  auf  Höhe  Parz.  Nr.

996  & 278  (Aareweg  25)  ebenfalls  in USP  (Nr. 3 & 4) auf-

zunehmen.

Beantragen  einen  zusätzlichen  Notausstieg  am linksseiti-

gen  Kanalufer.

In der  Uferschutzplanung  werden  alle  bereits  bestehenden  Not-

ausstiege  abgebildet,  um deren  Bestand  zu sichern.  Auf  eine

Aufnahme  von  weiteren  neu  anzulegenden  Notausstiegen  wird

verzichtet.
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